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Neues helvetisches Tagblatt.
(Fortsetzung des schweitzerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri,- Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band?!. L

Gesezgebun g.

Senat, 4. Sept.

(Fortsetzung.)

Etokmann glaubt, die Resolution gebe den
Wahlversammlungen das Recht, die mangelnden
Stellen im grossen Nach wieder zu ergänzen, ges
rade wie sie die abgehenden Glieder anderer Aus
thorirären ersetzen sollen. — Er nimmt den Beschluß
an. — Er sieht aber so eben den Beschluß näher
an, und findet, daß er sich in obiger Behauptung
irret, und verwirft nun den Beschluß.

Mit telholzer : Der grosse Rath hat wirke
lich diese Frage an eine Commission gewiesen.

Devevey: Der gegenwärtige Beschluß bezieht
sich nur auf die Authoritäten, die dieß Jahr nach
der Constitution erneuert werden sollen.

Meyer v. Arb. stimmt zur Annahme, und
will, daß man bei der Sache bleibe.

Lüthi v. Langn, spricht für die Annahme;
schon vor einem Jahr entschieden wir gewissermaßen,
die von Fuchs aufgeworfene Frage, indem wir die
Ersetzung emes mangelnden Gliedes des Senats/ die
die Wahlversammlung von Bern vorgenommen hatte,
nicht zugaben.

Der Beschluß wird angenommen.
Laflechere, im Nameu einer Commission, bes

nchtet über den Beschluß, der die Errichtung eines
«orps stehender Truppen von 6°<-o Mann betrifft;
die ^..azorität räth zur Annahme; die Minorität
Zur Verwerffung.

Schwaller will ungesäumt die Discussion ers
offnen lassen. Mittelholzer will morgen dars
über eintreten. Z à slin stimmt diesem Antrag bei,
welcher angenommen wird.

Der Beschluß wird zum erstenmal verlesen, der
Bittschrift der Gemeinden St. Ligier und

^yttsaz, ihre Gemeindsverwaltungm betreffend, zur
Tagesordnung geht.

-../î'îtri, im Nameu der Revisionscommission
"gt folgende Abfassung vor.

Bern, iz. Sept. 1799. (27. Frukt. vu.

Der Senat an den großen Rath.
In Fortsetzung der Berathungen über die Abs

ándernng der Verfassungsakte.
In Erwägung daß die Grundlagen der Repubs

lik, die Einheit, die Untheilbarkeit, und die des
mokratisch s repräsentative Verfassung derselben, die
Vernichtung der bisherigen, auf die alte föderas
live, aus den ungleichartigsten Theilen bestehende
Verfassung der Schweiz gegründete, und von ihr
übergetragene Eintheilung Helvetiens erheischen;

In Erwägung, daß eben jene Grundlagen eine
neue Eintheilung der Republik in möglichst gleichs
artige Theile gebieten;

In Erwägimg, daß eine solche Eintheilung, der
sicherste und kürzeste Weg, auf welchem eine gleich--
artige Stellvertretung des gesammten helvetischen
Volkes erzielet werden kann, bahnet;

In Erwägung, daß eine solche Eintheilung die
kräftigsten Mittel darbietet, die Staatsmaschinc zu
vereinfachen, die Menge der öffentlichen Beamten,
so wie die Kosten der Staatsverwaltung zu ver--
mindern;

In Erwägung, daß eine Eintheilung des helveti--
scheu Gebietes in kleinere Abtheilungen, die zwischen
den bisherigen Kantonen und Distrikten das Mit«-
tel halten, sehr geschickt ist, um die richterlichen
und verwaltenden Behörden einerseits zu vermin--
dern, und anderseits ihnen mehr Kraft nnd Wirk.-
samkeit zu geben;

In Erwägung, daß eben diese Eintheilung in
kleinere Abtheilungen den Wünschen der großen
Mehrheit der Nation entsprechen, und die Vers
nichtung der bisherigen Cantonsqbthcilnngen, auch
jene des mit der Einheit und Untheilbarkeit de Res
publi'k so wenig verträglichen Cantonsgeisies zur
Folge haben wird;

In Erwägung endlich, daß die neue Eintheilung
Helveticas,, die Grundlage wesentlicher weiterer Ms
ändenmgen in der Verfassmgsakte seyn muß, und
es deßnahen nothwendig wird, daß beide Räthe
sich über jene Grundlage vereinigen,

hat der Senat beschlossen:
Es soll dem souverainen Volk vorgeschlagen



werden, den 2ten Abschn. der Constitution — der
von der Einteilung des helvetischen Gebietes han-
delr, auf nachfolgende Weise abgeändert, anzn-
nehmen.

1. Die Einteilungen des helvetischen Gebietes
dienen einzig darzn, die Verrichtungen der Wahl-
korps, der Richter und der Verwaltungen zu er-
leichtern; sie können keine andern Grenzscheidungen
bilden.

2. Hetetien ist in Bezirke und Vierteile ein-
getheilt."

z. Ein Bezirk enthält beiläufig 4000 Activbürger.
4. Jedes Viertheil enthält beiläufig i°oo Activ-

Bürger.
Z. Wann die Bezirke oder Vierteile durch Zu-

oder Abnahme der Bevölkerung vermehrt oder ver-
mindert werden, so hat das Gcsez solche nach der
Anzahl der Activbürger zu berichtigen.

Man ruft zum Abstimmen.
Kudli findet die Abfassung sehr gut — wenn

es die Meinung hat, daß noch nicht dadurch eut-
schieden ist, daß die UrVersammlungen nach Vier-
theilen gehalten werden sollen.

Lüthi v. Sol. Diese Frage ist ganz verschie-
den, und wird besonders berathen werden.

Die Abfassung wird angenommen.
Lüthi v. Sol. legt über die Urvecsamlungen

nach Vierteilen, einen Vorschlag im Namen der
Revisionskommission vor — der für 3 Tag auf
den Canzleitisch gelegt wird.

Devevey glaubt, unser Beschluß über die

Naturalisation, sollte noch einen Artikel mehr ent-
halten, nemlich: eine gewisse Summe sollte von
iedem aufzunehmenden Fremden bezahl werden; bei
der Armuth unsrer Republik ist diese Finanzquelle
nicht zu verachten; er verlangt Verweisung dieses
Antrags an die Commission.

Man verlaugt schriftliche Eingabe dieser Be-
mcrkungcn.

Meyer v. Arb. möchte, daß die Commission
auch in Berathung nähme, ob eine Fremde, die
ein helvetischer Bürger heirathet, nicht auch etwas
zahlen sollte, wie das chmals beinahe allgemein
ccr Fall war.

Stolmann glaubt, diese Cache sey an sich
verwerflich, und gehöre nicht in die Constitution.

Der Beschluß über die Bekanntmachung der
Gestl'e wird zum erstenmal verlesen.

Der Beschluß über die Art des Verkaufs der
Nationalgüter wird verlesen, und an eine Cvm-
mission gewiesen, die am Montag berichten soll;
sie besteht aus den BB. Neding, Mchierv. Ar.
und Falk.

Der Beschluß wird verlesen, der das Direktor,'-
um einladet, den geftzgebendcn Räthen in kürzester

Zeitfrist die Gründe anzuzeigen, warum es de»
Pfarrer der Gemeinde Breikenbsch, C. Eolothurn,
seines Amtes habe entsetzen lassen, und die Wieder-
besetzung dieser Pfründe einstweilen aufzuschieben.

Schwaller. Es scheint, die Untcragenten des
Direktoriums glauben, die ausscrordenklichen Voll-
machten, die disses doch längst niedergelegt hat,
daurcn noch immer fort.

Die Verfolgung des Geistlichen, von dem hier
die Rede ist ist eigentlich das Merk Reibelts,
der die Geistlichen vom Kloster Mariastein — des-

sen Güter er zu seinem Raub machen wollte, haßt.
Der Beschluß wird angenommen.
Buxdorf schreibt aus Basel, baß seine öko-

nomischen Verhältnisse durchaus eine Reise auf
Paris crfodcrn; er ist genöthigt, bei den bevor-

siehenden Wahlversammlungen seine Entlassung zu

nehmen, und bittet bisdahin um Urlaub — der ans

Zäslins Antrag gestattet wird.
Julier.'s erhält Urlaubsverlängerung für i»

Tage.
Grosser Rath, 5. Sept.

Präsident: Gysendörfer.
Abgeordnete von Vennwyl und Erstwyl, im Di-

strikt Dornach, bitten um Beibehaltung ihres vom
Direktorium entsezten Pfarrers.

Cartier fodert den gleichen Beschluß, der M
stern über die ganz ähnliche Bitte einer Kemcm>.e

von Solothurn genommen wurde, nämlich Ausso-

derung an das Direktorium, hierüber Bmchl zu

geben, und die Wicdervesetzung dieser Wunden
einzustellen.

Schlnmpf folgt diesem Antrag, welcher >ml

Dringlichkeitserklärung angenommen wird.
Folgendes Gutachten wird zum zweiten mm

verlesen, und Kweisc in Berathung genommen:

An den Senat.
In Erwägung, daß das Gese; vom 2ten

übereinstimmend mit der Constitution will ?at-«

Wiederbesetzung des austretendcn Vierthens
Mitglieder des Senats, nach einem anf die wouv-

zahl gegründeten Verhältniß statt habe; „
In Erwägung«, daß, wenn auch schon kem a

^
gemeines Verzeichniß der Aktivburger Htwtt-eno,
diesem Endzwek aufgenommen wurde, dennow s-

verschiedene Volkstabellen vorhanden
die Eigenschaften einer hinlänglichen AechchUf
sich tragen, nemlich die Zahl der Whhlmamc
jedem Kanton, die militärischen Einjchreiban
und das Register der Bürger, welche cen

Eid geleistet haben;
In Erwägung,

aus jedSL dieser Anzahlen Zezozene
In Erwägung, daß, wenn fur wcen K ^^

s iêdàr vwftr ?.«l'î<ibseu aewsene V>u,att".!>c >



^

qessss werden, und aus dem Ausschlage dieser ver-
schiedencu Verhältnisse der Mittelausschlag gesucht

wird, man sich versichert, daß es nur einen sehr
kleinen Unterschied unter diesen drei Rechnungsarten
haben, und also eine hinlängliche Grundlage fin--
den kann, um den Eintritt, welcher dieses Jahr
tu den Senat statt haben soll, ;n berechnen, dem
Gesetze vorbehalten, über die Zahlung der Bürger
das Weitere festzusetzen, wenn es einst das durch
die Eintritts, welche in den folgenden Jahren statt
haben werden, aufzustellende endliche Verhältniß
der Stellvertretung betrifft;

hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
§ i. Es soll unter den vier Senatoren des

gleichen Kantons das Leos gezogen werden, um
zu wissen, welcher von ihnen austreten mug. Die-
ses Verfahren soll für jeden Kanton start haben.

2. Wenn es sich findet, daß einige Mitglieder
nicht mehr als auf der Tabelle der Mitglieder des
Senats befindlich betrachtet werden sollen, cntwe-
der, weil sie ihre Stelle nie angenommen haben,
oder vor dem Gesetze, "welches dasselbe verbot, an-
dere annahmen, so Jollen diese Mitglieder als aus-
tretend für den Kanton, wo sie erwählt wurden,
angesehen werden, und also keine Ziehung des
Looses für diesen Kanton statt haben.

3. Der Senat wird dem großen Rsth und dem
Vollziehungsdirckkormm ein Verzeichnist seiner Mit-
gljeder übersenden, von welchen er dafür hält, daß
sie sich in dem Fall des vorhergehenden Art. befin-
den, und zwar in Zeit von 24 Stunden, von der
Annahme des gegenwärtigen Veschluges an.

4. Die Ziehung des Looses geschieht öffentlich;
man braucht hiezu drei gelbe und eine weisse Ku-
gel, welche in einen Sak mit Fransen gethan wer-
den, alles so, wie es durch das Gesez über den
Austritt der Direktoren vorgeschrieben worden ist.
Der Präsident des Senats haltet den Sak; jeder
Senator zieht das Lvos für ihn selbst; der jüngere
Secretäranfseher zieht für die abwesenden; der Se-
nator, welcher die weisse Kugel genommen hat, ist
ausgeschlossen, ueber die gznze Verhandlung soll
ein genaues Protokoll aufgenommen werden.

5. Der Verbalprozeß davon sol! unmittelbar
nachher dem großen Rath und dem Direktorium
zugesandt werden.

6. Nach der Bevvlkerungs - Tabelle soll in den
Kantonen Aargäu, Baden, Basel, Bellenz, Ober-
land, Schafhausen, Solothurn und Waliis kein
neuer Senator ernennt werden.

7. Wann es sich zeigen würde, daß es in die-
sen Kantonen Senatoren hätte, welche nach dem
§ 2 vor der Ziehung des Looses als ausser der Ta-

Z

belle angesehem werden sollen, so können dieselben
nicht ersezt werden; wenn es jedoch in dem glei-
chen Kauton mehr, als eine auf diese Art erledigte
Stelle hätte, so würden diejenigen davon wieder
besezt, welche über diejenigen hinaus.wären, die
nach dem § 6 in den darin angegebenen Kantonen
bestehen sollen.

8. Es sollen in den Kantonen Fryburg, Linth,
Lauis, Luzcrn, Tburgäu und Waldstatteu ein neuer
Senator wieder erwählt werden.

y. Im Kanton Sentis sollen zwei neue Seuas
toren erwählt werden, drei in den Kantonen Bern
und Lcman, und vier in dem von Zürich.

10. Die Wiederbesetzung der Erledigungen, wel-
che nach dein 2. § ausserordentlicher Weise statt
gehabt haben, soll gleichmäßig in den Kantonen
geschehen, welche so eben in den beiden vorherigen
K§ genennt worden. '

11. Die Ernennung der neuen Senatoren, ss
wie die Abhaltung der Urversammlungen-, ist in
den von dnn Feind besessen Kantonen aufgescho-
ben, bis daß dieselben oder einer von ihnen wie-
der mit dem gemeinsamen Vaterlande vereinigt
worden sind.

12. Die Abgeordneten der vom Feinde besessen
Kantone, welche durch die Wirkung des Gesedes
aus dem Senat austretcn sollen, fahren fort, ihre
Entschädnisse zu beziehen, bis daß durch die Wie-
Vereinnahme unsers Gebietes oder durch den Frie-
den sie im Stande seyen, heimzukehren.

Anderwcrth wünscht,-die Erwägungsgründe
zu ändern, indem er die Volkstabcllen, welche die-
sem Gutachten zum Grund dienen, nicht als ächt
ansehen kann, fondern sie nur in Ermanglung von
bessern für dieses Jahr, also provisorisch anneh-
men will.

Debsn stimmt Anderwerth bei, indem er sieht,
daß besonders der Kanton Waliis in diesen Tabel-
len viel zu kurz kommt, weil wegen Jusurreklionen
die Bevölkerung nicht gehörig aufgenommen wer-
den konnte.

Se ere tan bemerkt, daß der lezte Erwägungs-
gründ Aiànverchs Wünschen hinlänglich entspricht,
und wenn der Kanton Waliis etwas zu kurz kommt,
so sind seine Insurrektionen daran Schuld, welche
demselben keinen besondern Vorzug geben können.
Er beharret also auf den Erwägungsgründen des
Gutachtens.

Cusior ist ganz Anderwerths Meinung, und
will die ErwâguyZSgn'mdî der Commission zurük-
weisen.

Escher: Die Erwägnngsgründe sotten die
Grundsätze des Be-'chlusses enthalten; nun sehe
ich aber, daß viele Mitglieder in Bereitschaft stehen,
das Gutachten selbst anzugreifen; also laßt uns



zuerst den Beschluß fassen, und dann nachher diesem
gemäß dielErwägunasgründe abfassen.

Anderwerth beharret) und-will die Erwä-
gungsgründe als die Grundsätze voraus behandeln.

Herzog v. M. stimmt Anderwerth bei, und
findet die Volkstabellen des Cant. Luzern durch-
aus unrichtig..

Die Erwägungsgründe werden nach Anderwerths
Antrag verbessert.

Die 2 ersten §§ werden ohne Einwendung ange-
nommen.

§ 3. Cartier wünscht zu entscheiden, ob wenn
ein Senator freiwillig austreten will, und die z
übrigen seines Cantons damit zufrieden sind, dann
das Loss für die Senatoren dieses Cantons gleich
statt haben müsse

And er werth. In diese Frage können wir
dieses Jahr nicht eintreten, weil wir in Gefahr
kämen, die Republik in denjenigen Augenblik vie-
ler ihrer Beamten zu berauben, in welchem sie

derselben am dringendsten bedarf.
Koch folgt, weil die Commission schon im all-

gemeinen mit der Frage von Entlassungen beauf-
tragt ist; er fodert also Vertagung dieses Gegen-
siandes.

Serre tau ist gleicher Meinung, und will da-
her die ganze Frage verneinend beantworte», indem
die Regierungsstellen nle Gegenstand von Partiku-
larverkommnissen, vielleicht gar des Handels wer-
den sollen.

Herzog v. Eff. stimmt auch zur Vertagung.
Carriers Frage wird vertaget, und der § z.

mit den beiden folgenden §§ ohne Abänderung an-
genommen.-

§ 6. Cuftor beweist weitläufig, daß die Volks-
tabellen, welche diesem Gutachten zum Grunde lie-
gen, unrichtig sind, und fodert daher Rükweisung
des Gutachtens an die Commission zur bessern Um-
arbeitung, und wünscht, daß wenn auf einige Kan-
tone ein und ein halber Senator dem Bevölkerungs-
Verhältniß gemäß fallen sollte, diese Kantone unter
sich das Loos ziehen, um ausfindig zu machen,
wer den ganzen Senator zu liefern habe.

Gmür uNterstûzè die meisten Angaben Custors
über die Fehlerhaftigkeit der vorhandenen Vylksta-
bellen und glaubt die Verbesserung könnte sich da-
hin beschränken, daß der Kanton Wallis ans dem
§ ausgesiricheu und demselben die Ernennung eines
Senators zugegeben werde.

Jndermatten stimmt Gmnr bei, nachdem er
bewiesen, daß die Bevölkernngstabellen des Kan-
tons Wallis wegen den Insurrektionen und den
vielen in Kriegs- und andern Diensten stehenden
Bürgern durchaus unrichtig sind.

Preux stimmt Jndermatten bei.

4

Der § wird mit Gmnrs borgeschlagner Verbes-
serung angenommen.

§ 7- Cuftor fodert, daß der Kauton Argau
auch einen Senator zu ernennen habe.

Carrard fodert Tagesordnung, weil der 6. §,
in welchem hievon die Rede war, nun schon ange-
nommen ist. Man geht zur Tagesordnung und
nimmt den § 7 ohne Abänderung an.

§ 8. Herzog V.M.: Man sieht, daß dieses
Gutachten von Nechtsgelehrten ist entworfen wor-
den, denn sie haben alle möglichen Knisse auge-
wandt. (Man ruft zur Ordnung.) Man hat be-

schlössen, daß nur nach und nach das Verhältniß
der Bevölkerung in die Stellvertretung hineinge-
bracht werden soll, und diesem Beschluß ist das

Gutachten zuwider: überdem ist besonders der à
man in diesem Vorschlag viel zu sehr begünstigt.
Möchte doch ein neuer Niklaus von der Flüe m
unsre Versammlung kommen, und die kleinen Kan-
tone gegen die großen in Schu; nehmen, wie die-

fts vor zoo Jahren in Stanz geschehen ist, als
die großen Kantone auch alles verschlingen wollten!

Sch lumps: Die Einwendung gegen den Le-

man ist nicht an ihrem Plaz, sie muß auf den

9. § verschoben werden: ich begehre also Annahme
dieses K.

A n der werth: Man beschuldigte mich einst die

kleinen Kantone bedaurt zu haben, bald möchte ich

nun die großen bedauren, wenn doch immer noch

von großen'und kleinen Kantonen die Rede ssy»

soll, denn da sich diese nur mit einer allmahmge«

Verhältnißmäßigkeit zwischen Volkszahl und Steu-

Vertretung begnügen, so begreife ich nicht/ mu

welchem Grunde man nun den großen Kantonen

Vorwürfe machen kann: ich stimme zum §.

Zi mm ermann ärgert sich über die beiciu-

genden Ausdrücke, die man noch immer in der A»,
sanimlung braucht: das Gutachten ist im Ganze«

betrachtet so billig, daß es keiner nähern Verkhew>

gung bedarf, weil diejenigen Mitglieder, die M
demselben widersetzen, nicht zu belehren sind.

Seeretan wird sich freue», wenn er als
repräsenranr dem Vaterland so viel nützen tan»'
als er als Rechtsgelehrter seinen Mitbürgern nuzr

Ganz unserm Beschluß zufolge ist hier
^
auch. «

allmählige Einführung des Verhältmsses Miftm
Bevölkerung und Stellvertretung vorge sch.agss/
denn in künftigen Wahlen müssen die großen .>a--

tone noch stärker repräsentirt seyn: jeder Vorw -1

ist also ungerecht, allein da man nun dem

einen Senator mehr gab, so muß dieser einem

Kanton abgenommen werden, daher weift «

nun die folgenden §§ an die Commission zuruw

(Die Fortsetzung folgt.)
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Grosser Rath, A. Sept.
Fortsetzung.

Herzog v. M. und Schlumps beharren auf
ihren Meinungen.

Der § wird mit der einzigen Abänderung ans

genommen, daß Wallis diesen Kantonen beigefügt
Wird.

§ 9. Kühn fodert Verweisung dieses § an die
Commission, um dem Bevölkerungsverhältniß ge-
maß nun einem dieser Kantone einen Senator ab-
zunehmen.

S chlu m pf folgt Kuhns Antrag, weil nun eine
Abänderung erfoderlich ist.

Z i m m e r m a n n glaubt, die Versammlung kon-
ne schon jezt entscheiden, welcher dieser benannten
Kantone einen Senator weniger zu liefern habe:
dem Bevvlkerungsvcrhaituiß zufolge sollte Zurich
etwas weniger haben, als es hier angesezt ist, und da
dieser Cant, die meisten Repräsentanten erhalten wirr-,
de und er überzeugt ist, daß mure Mitglieder aus dem
Kanton Zürich mit Freuden diese einstweilige Arts-
Opferung dem Ganzen machen, so stimmt er dazu,
daß Zürich.gleich''Bem und Leman dieses Jahr nur
Z neue Senatoren erhalte.

Der § wird mit Zimmermanns vorgeschlagner
Verbesserung angenommen.

Der folgende § wird ohne Einwendung ange-
nommen.

Custor glaubt, die Commission sollte zu ihrer
eigenen Ehre die Berechtigung erhalten, die Erwä-
gungsgründe des Beschlusses noch mehr abzuändern,
denn es würde ihr zur Unchre gereichen, so fehler- s

hafte Berechnungen als die besten auszugeben, die z
sie zu verfertigen im Staude gewesen sey.

Äuh.r erwartete, daß man den Repräsentanten
des Kanwns Zurich für das Opfer dqnkeu würde,
welches sie mir jo viellmeigennüzigkeit und fern von al-
i m Kautonsgeist brachten, und ist betrübt, daß un-
geachtet dieses Beispiels nun aufs neucEmweudi ngen
«no Vorwarft gegen che sehr zwelmaMe Arbeit der

Commission gemacht werden: Er. fodert Tagesord-
nnng über Custors Antrag.

Schlumpf hätte geglaubt, daß der Lemaih
statt dem Kanton Zürich einen Senator abgeben
sollte, denn der Leman, der nur 1000 Bürger mehr
hät als der Sentis, erhält doch einen Senator,
mehr, welches dem wahren Verhältniß zuwider ist.

Man geht zur Tagesordnung über diese beiden
Einwendungen.

Hecht fragt, ob diejenigen beiden Senatoren,
welche im Direktorium saßen und auf.constitutions/
widrige Art austreten mußten, nun als EMrekto-
reu und folglich oleibeude Senatoren, oder aber als
Kaiuonssenaiorên, wie sie vor ihrer Erwahlung
ins Direktorium waren, angesehen werden müssen

Secret a n : Laut ber Constitution können die
Exdircktorcn »ich? an dem L006 zum Austritt An-
theil haben, weil sie bleibende Senatoren sind,
wenn sie die Senatorstei-e wirklich nach ihrem-Aus--,
tritt aus d.m Direktorium bezogen haben.

Koch folgt, denn wenn die Exdirekwren, sie
seyen nun durch die Constitution oder auf begehrte
En.lassung hin aus dem Direk orium gctret-.u, nicht
aus die Ccnatcrstelle Verzicht ge.hawhaben, so sind
sie als bleibende Senatoren anzusehen.

Herzog v. M. stimmt Hecht bei und fodert
Entscheidung der aufgeworfnen Frage.

^Anderwerth stinimt Secretan bei, weil, bis
die Konstitution hierüber abgeändert ist, die Erdi-
rekwren als bleibende Senatoren angesehen werden
muffen. "

E scher: Pfyffc-r und Bay sind rechtmäßig zu
Direktoren gewählt Worten: Sie zrahmen ihre Ent-
la sung und sind also <?p direktere», und als solche
bleibende Senatoren. Ob sie gezwungen und also
unrechtmäßig ihre..Entlassung genommen haben,
dieß kennen wir j-zr nicht mehr' unkersuchen, wir
ha ten sie selbst anerkannt und hatten diese Frage
d'U. 19. Juni 17 .8 better untermchen und anders

-entscheiden ft-Leu: je- t ist diese Untersuchung zu spät»
S ch u n: p f folgt. Hecht findet sich ganz er-

baut und zier.t seise aufgeworfne.Frage zurük.
Koch: In diesem ganzen Gmachre» haben wie
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uns nur durch die Billigkeit, nicht durch das strenge
Recht leiten lassen: da nun mehrere Kantone, die
im Fall sind mehrere neue Senatoren zu wählen,
wegen den Verhältnissen des Kriegs nicht wählen
können, so begehre ich, daß die Senatoren dieser
Kantone, bis sie durch ihre Wahlversammlungen
ersezt werden, noch an ihrer Stelle bleiben können,
und also Si; und Stimme im Senat beibehalten.

Anderwerth fodett Verweisung dieses Antrags
zu näherer Untersuchung an die Commission, indem
der Gegenstand wichtig ist, und wenn er mit dem
genommenen Beschluß vermengt würde, vielleicht
dessen Verwerfung nach sich ziehen könnte.

Kühn,glaubt, da das strenge Recht, nemlich
Hie Constitution hierüber spreche, so können wir
nicht nach bloßen Billigkeitsbcgriffen handeln wok
sen. Die Constitution federt, daß in diesem Jahr
her vierte Theil des Senats abtrete, diesem muß
ohne Einschränkung entsprochen w>rden, daher so?

öert er.Tagesordnung über Kochs'Antrag.
Cartier stimmt Koch bei, weil die Constitution

Mch befiehlt daß dieser Werthen des Senats wie-
der ergänzt werbe, und der Vvrschlag Ko^s diesem,
so viel es die Umstände erlauben, entspricht, denn
da die ganze Wiederbesctzung in diesem Augenblik

>«icht statt haben kann, so ist der Befehl des Aus-
tritts auch zum Theil aufgehoben.

Koch beharret, aus dem von Cartier angefübr-
sen Grund; da er aber erwartet, daß man ihm
Anwesiden wird, man habe kein Recht auf die
,'ausgelooseten Senatoren, will er dieselben dadurch
zwingen, asi ihrer Stelle einstweilen sitzen zu bleiben,
dgß man ihnen die Bedingung auflege, nur dann
die Besoldung zu ziehen, wenn sie einstweilen noch

ihre Stellen beibehalten. Er stimmt Anderwevth
bei und fodere'auf morgen ein Gutachten von der
Commission.

Schlumps : Die Oestreicher sind wider alle
Constitution in die helv. Republik eingedrungen,
und hindern uns ganz constitutionswidrig, unsern
Senat zu besetzen, warum denn sollte hierüber nicht
das vorgeschlagene bloß provisorische Hülfsmittel
statt haben dürfen?

G mür ist gleicher Meinung, denn wir müßen
dem stellvertretenden System treu bleiben, und da
unsere Gesetze so gut für die abgerissenen Cantone
gelten sollen, als für die vereinigten, so sollen
auch diese Cantone noch so viel repräsentier seyn
als es möglich ist, und diesem entspricht Kochs
Antrag sehr zwekmäsiig.

C n st o r stimmt Koch bei. Stockar ist glei-
cher Meinung.

Escher kann Kochs Antrag durchaus nicht bei-
stimmen, denn wenn es der Constitution gemäß wä-
re diejenigen Senatoren welche abtreten sollten.

noch beizubehalten, so sollten sie gar nicht heraus-
gclooset, und also nicht ihrer Willkühr überlassen
werden, ob sie der Republik noch einstweilen dienen
wollen oder nicht; das von Koch nachgebrachte
Hülfsmittel ist ungerecht, denn demselben zufolge
sollte der ausgetretene Bellenzer Senator, ungeachtet
er nicht mehr in den Senat geht, besoldet werden,
und hingegen der Zürcher Senator nicht, wenn
er in der Ueberzeugung sieht, daß er der Constitu-
tion zufolge kein Recht mehr habe, im Senat zn
sitzen; ich stimme fur Tagesordnung.

Kühn: Die 4 Senatoren jedes Cantons sind

unter den constitution«?«: Bedingungen, d. h.,
daß jezt einer von ihnen abtrete, erwählt worden;
langem Auftrag konnte das Volk dieser Cantone
ihnen nicht geben, und den Auftrag, das Volk sii

vepiasentiren können weder w'r noch jemand an-
ders in der Welt geben, a's das Voll selbst, folg:
lich können die der Constitu'ntion zufolge uusgetre-
tenen Senatoren durchaus nicht mehr rechtlich im

Senat -sitzen bleiben, weil sie keinen weitern Auf-
trag mehr haben; ich beharre also auf der Tages-
ordnung.

Kochs erster Antrag wird angenommen.
DaS Direktorium übersendet folgende Botschaft:

Das VoLziehtmqsdlrektorium der einen nnd un-

theilbaren helvetischen Republik an die, gê-

setzgebenden Räthe.

Bürger Gesezgebert
Durch das Dekret vom 2z. August verlanMn

Sie von dem vollziehenden Direktorium einen Be-

richt über die Beweggründe, die dasselbe geleit«
haben den Distrikt von Schmitten einstweilen mir

dem von Freyburg zu vereinigen. Es entspring

Ihrer Einladung durch Mittheilung der Maß«-
geln, welche die Umstände nothwendig machten, >mo

welchen es jene Ruhe zu verdanken glaubt, die

gegenwärtig in jenem Distrikte herrscht.

Im Anfange des Monats März gegenwärtigen

Jahrs sollte Hclvetien der Schauplatz groß« «»e

snrrektionen werden; kaum waren sie an eine

Orte gedämpft, so brachen sie an einem anver

wieder aus, und die Republik zählte kaum nocy 4

bis Z treue Cantone. „Unter jenen welche die Aufmerksamkeit der

gierung foderten, war der von Freyburg und v

züglich der Distrikt von Schmitten. Dies« A
strikt war der Anarchie preis gegeben, als das

rektorium den B. Capany als Commissar m Me»
Canton mit der Vollmacht sandte, die Ruhe HM

stellen, und die Bewohner zum Gehorsam der es.

setze zurükzuführen. Dieß Geschäft sisi'ste u

schwerer in einem Distrikt seyn, wo die Schwach'
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der öffentlichen Beamten die Unverschämtheit der
Feinde der neuen Ordnung gleichsam aufwekte; wo
das Gesetz leine Kraft mehr hatte und dem Volke
nicht einmal mehr bekannt gemacht wurde; wo
der erste öffentliche Beamte, unchatiz und gelahmt/
sich nich: unterstund /, Gebrauch von der ihm am
verkramen Gewalt zu mache» ; wo endlich ein Ge-
richt, durch Drohungen gcschrckt, in seinen Amts-
Verrichtungen siokte. Ueberzeugt, daß in diesem Zu-
stände einer völligen Auflösung die gewöhnlichen,
Mitte! und Wege nicht zureichend seyen, mußte
man nothwendig auf einen Augenblick vom Pfade
der Constitution abweichen, um eine Gegend für
das Reich der Constitution wieder z» gewinnen,
welche von Fanatismus und Aristokratismus so sehr
bearbeitet war.

Das Direktorium, durchdrungen von dieser
Wahrheit, glaubte kein ihm anvertrautes Mittel
vcrnachläßigen zu dürfen, um seinen Zweck zu er-
reichen. Versehen mit außerordentlichen Gewalten,
glaubte es dem Zutrauen, das Sie ihm bei Erthei-
hing jener Vollmachten bewiesen haben nicht zu
entsprechen, wenn es bei dieser Gelegenheit nicht
allen Gebrauch von ihm und zwar in jener Ausdeh-
nung machen würde, welche das öffentliche Wohl
erheischte. Es sah die Gefahr voraus, die unver-
weidlich gewesen wäre, wenn man die Beamten im
Distrikt Schmitten länger auf ihrem Posten gelas-
fen hätte; die Constitution gab ihm die Macht,
sie abzusetzen. Auf diese Maßregel wurde es sich
beschrankt haben, wenn der öffentliche Geist nicht
so sehr verdorben gewesen ware, und die Ver-
kehrtheit nicht so große Fortschritte gemacht hätte,
daß eine Auswahl aufgeklärter der Republik erge-
bencr und entschlossener Männer in diesem Zeit-
Punkt ganz unmöglich war.

Bei dieser Lage der Dinge und der Nothwen-
bigkeit, entweder das Schiksal dieses Distrikts in
den Händen der unwürdigen Beamten zu lassen,
oder das Uebel zu entwurzeln, glaubte das Direk-
torium keinen Augenblick unentschlossen bleiben zu
dürfe». Das Distriktsgericht von Schmitten abzu-
setzen, und den Distrikt selbst einstweilen und so

cst^^wit dem von Freyburg zu vereinigen, bis
das Betragen seiner Bewohner mehr Zutrauen rin,
flößen wurde, — dieß waren die Maßregeln, die
das Direktorium genommen ; sie schienen ihm al-
lein geeignet, dem Strome des Aufruhrs Einhalt
i.u thun.-- Die Erfahrung hat bereits entschie-

^ s^ebtt, ob sjch dasselbe in der Aus-^ ^^wer Maßregeln betrogen ^be oder nicht.Das Direktorium fugt dieser Bsthschaft einige
' welche Bestätigung von jener Lagedes Distrikts, vor semer Vereinigung liefern, in

Juverflcht, daß dieselbe jede» Zweifel »der die

s

Nothwendigkeit und die Vortheile jener genomnM
neu Maßregeln heben werden.

Bern, den 2. Sept. 1799.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktorium«??

L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr,.

Mousson.

Der Unterstatthalter des Distrikt? Schmitten,
im Canton Freyburg, an dan B. Regie»
rungsstatttzalter des Cant. Freyburg.

Schmitten, den 8. April l/M
Bürger'. > >-

Ich zweifle gar nicht, daß dieBerw'rnmgssucht
und die Rache, welche man grqen den B. Peter
Brüllhart, Mitglied des Distriktsgerichts von
Schmitten, zu Ueberstorf ln der Nacht ausgeübt
hat, Euch schon bekannt sey. Nichtsdestoweniger
muß ich Euch davon berichten. Als er sich seiner
Gewohnheit nach am verwichenen Donnerstag
Abends in sein Zimmer zur Ruhe begeben wollte,
hat ein Meuchelmörder zweimal durch das Fenster
auf ihn geschossen, wodurch an einer Hand zwei
Finger sehr verwundet, und eine Kugel durch den
einen Arm gefahren ist; dessen ohngeachtet ist er
noch keinen Augenblick sicher, daß er nicht werde
ermordet oder sein Haus in Brand gestekt werden.
Diese so gräuliche Handlung hat eine solche Furcht
mir und den Agenten verschiedener Gemeinden ein-
gejagt, daß der mehrere Theil derselben ihre Stellt
verlassen, vornehmlich der von Ueberstorf, Bruder
des Verwundeten, der von der Gemeinde Wünes
wyl, Vösingen, und der vom Bezirk von Tafers,
und es ist zu fürchten die übrigen werden auch
ihrem Beispiel nachfolgen.

Da aber zugleich mir das nämliche Schiksal
bedroht, ermordet, oder mein Haus in Brand ge-
siekt zu werden so muß ich alle Gesetze und Ver-
Ordnungen, die Sie schon vor acht Tagen zuge«
schikt haben liegen lassen ' ohne denselben die
gehörige Publikation zu geben, denn ick weiß nicht,
ob der heutige oder morgende Tag der leztt meines
Lebens seyn werde; hiemit weiß ich kein besseres

Mittel, als zu schweigen, und ruhig zu Hause zu
bleiben, weil in diesem Augenblick auch die besten
Vorstellungen die aufgebrachten Gemüther nicht bss

sänftigen, sondern vielmehr erbittern.

Gruß urd Bruderliebe

<Sign.) Jacob Vonlantt«.
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C scher-' Wir haben das Direktorium außer-
ordentlich bevollmächtigt; als der Versammlung
Antrage gemacht wurden, diese Vollmacht inner die
Gränzen der Constitution einzuschließen, so ist sie
darüber zur Tagesordnung geganzen, folglich ist
die Gesezqebung selbst an allem.Schuld> wasdurch
diese Vollmachten bewirkt wurde und diese Recht-
fertigung des Direktoriums ist sehr gründlich.; ein-
zig hatt? es nach Beendigung der Vollmachten die-
sen Distrikt wieder herstellen sollen; dieses wird
nun durch die bevorstehenden Wahlversammlungen
geschehen, also bleibt uns nichts übrig, als diese
Bsthscha'ft dem Senat mitzutheilen.

Carmin trau : Ganz sicher ist es daß,
wenn Fehler vorfielen wahrend der autzèrordei'â
chm Vollmachten, wir selbst daran Schuld sind,
und dieses sey uns eine Warnung für die Zukunft,
dg aber nach Beendigung der Vollmachten die Wir-
kung davon hätte aufhören sollen, so fodert er
Einladung ans Direktorium, diesen Distrikt wieder
herzustellen.

Thorin folgt Carmintran.
Carrard : Diese Einladung ist überflüssig,

Sa schon ein Gesetz Vorhänden ist, daß alle ein-
gestellten Beamten wieder von den Wahlversnmm-
Zungen ersezt werden sollen z er stimmt Eschern bei.

Gap a ni giebt nähere Ausk-nst über diese
einstweilige Einstellung des Distrikts, Schmielen.-

Anderwerth fodert nähere Untersuchung
durch eine Commission.

Dieser lezte Antrag wird angenommen, und
in die Commission geordnet Carmintran,
Hecht'und Zo mini.'

Der Senat übersendet-seinen Beschluß über eine
neue Eintheilung Helvetiens.

Cartier fodert Verweisung dieses Gegenstan-
des an cine neue, von der Versammlung selbst zu
«ernennende Commission.

Ku.hu fodert auch Verweisung an eine Com-
Mission aber an die bisherige Constitutions - Revi-
fions-Commission, und wünscht, daß die-elbe den

K dieses Beschlusses in Berathung ziehe, der
sagt, daß die Emkheilung nur für die Wahlen, die
Verwaltung und die Gerichtspstege dienen, folglich
also kann keine zwààgige Einehe lung statt Haben,
his man weiß, wie die Verwaltung und die Rechts-
pflege eingerichtet wird.

Secretan fodert Rükweisung dieses Beschluss
ses, der in seiner franzâ fischen Abfassung so sehr
Ungrammattkalisch und schlecht ist, daß er beinahe
unverständlich wird.

Kühn: Da die Dringlichkeit vom Senat nicht
erklärt ist, so sönnen wir noch nichts über diesen
Beschl-â bestimmen, sondern müssen ihn erst sechs
Eagc liegen lassen'.

Gmür stimmt Secretan bei, weil eine Verta-
gung der Rükweisung an den Senat zu nichts
führt. Se er et a »6 Autrag wird angenommen.

Der Senat verwirst den Beschluß, der den

Tag der Loosziehung und der Ur- und. Wahlver-
sa mmlungen bestimmt.

Secretan fodert Rükweisung an die Commis--
flou. Escher folgt, uudâmerkt, daß der Senat
in dieser Verwerfung sehr zwekmäßig handelte, weil
die crfoderlichen Gesetze aus den bestimmten Zeit-
punkt nicht bekannt gemacht werden können.

Der Antrag wird angenommen.

Senat 5. Sept.
Präsident: Schneider.

Devevey legt seine gestern am Schlüsse der

Sitzung gemachten Bemerkungen über von den Fttms
den zu erhebende Abgabe», schriftlich vor—- die

an die Revisionskommission gewiesen werden.
Die Discussion über den' die Errichtung eines

reglircen Truppencorps betreffenden Beschluß wird

eröffnet.
Der Bericht der Commission war folgender:
Ihre Commission hat sich alleössrderst mit der

Bothschaft des Direktoriums beschäftigt, und sie

ersah mir Erstaunen und Unwillen, dass deffeloen

erste unter dem.so. Jnl. erlassene Bochschafr, wem)«

die Bevollmächtigung, wünscht, um goso v-wn»

regierte Truppen aus den Fuß zu stellen, lus zum

2ten 'Scpt. ohne Antwort geblieben ist — .-^«u
schichkschreiber, welcher die Charatterzuge cmer

Revolution aufnimmt, wird der gegenwärtige wM
entgehen, wann er die Schilderung uniettr cer'-ia,

ligeu critischen Lage in ihrem wahren Gesi'.ftspunn«
darstellen wird -- wie nemlich das Vastcr-and ;.W

von einem unversöhnlichen Feind angeZrisftN^noe,
der, in der Hoffnung seine ehmalige Mdeuug
zu rächen, den 'Nachkömmlinge«- der êieg» v"
Morgarten und Semp«ach Ketten anzulegen r.n.
der durch die Entzweiung unsere Kräfte
will, und unter seinen Fahnen Schweizer zu s

ziehen laßt. SB r-n wurden durch ihn unsere-«ww
volle» Verbündeten genöthigt, -Zürich zu veru-i- '

Maffena zum erstenmal erndtct noch Lorbeer« «>,

nwem er sich defensiv hält; Unterstützungen "ft
von allen Seiten her bei semer Armee tin, si,
wird er wieder offensiv zn Werke gehn, un

Oesireicher aus Hcisetien zurüktreibeu Ts .ft'.
diesen die Unabhängigkeit unsers Achkerwos
scheidenden Augenblicken begeben sich ft- ^

denen Elite-worps nach Hause zuruft!
Es werden nicht mehr, die Schweizer -"w - >. w
den Oesireicher hindern werden, über du ^«>- -

gehn! ^ x

(Die Fortsetzung folgt.)
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Gesezgebung. ^

Senat, 5. September.
Fo rtsetzung.

(Beschluß des Commissianalberichts über ein sie--

hendes Truppencorps.
Sie wollen in Ruhe zu Hause den Aus-

gang eines Kriegs abwarten, der in Bezug auf
ihr Leben ihr Eigenthum und ihre Freiheit sie so

nahe betrifft. Was ist nus der alten Tapferkeit
geworden, welche bis dahin das kostbarste Erbcheil
von unsern Vätern war, und uns die Achtung
Europens zuwege gebracht hatte. Nein, sie soll
noch unter uns bestehen! Unsere ihren Fahnen treu
gebliebene Bataillone haben solches bewiesen; und
sogar unsere verirrten Bruder schlugen sich mit ei-
nein Muth, der eines bessern Gegenstandes würdig
gewesen ware, — Ihnen, BB. Gesezgeber, steht es
zu, das unter der Asche glimmende Feuer neuer-
dings anzuflammen. Emschliessen sie sich fest, und
unveränderlich für die Rettung der Republik, und
sie wird erfolgen. — Verordnen sie Abgaben, welche
jedermannigli.,? nach Verhältniß der Einkünfte und
des Genusses treffen, und daß derselben Eingang
durch eine leicht- uud geschwinde Bezugsweise ge-
sichert se»). Veranstalten Sie eine auf die Ge-
meinden nach Verhältniß ihrer Bevölkerung und
unter ihrer Verantwortlichkeit eingetheilte Anwer-
bung. Zeige» Sie dem Volk, daß es seinen cige-
neu ihm am meisten anlieg n sollenden Nutzen zu
vertheidigen hat. Beruhigen Sie dasselbe über
seine Religion durch lunftrn alten religiösen Ausü-
düngen gewidmete unwa delbare Achtung worüber
un,ere scha khaften Feinde bedacht sind, das Miß-
trauen zn erregen, und welches die schädlichsten
Waffen sind, deren sie sich bedienen, um uns und
unsere Mi-verbündete zu verläumden — dann wer-den wir sehen, oaß die Schweizer bereit stud, Ih-

!» v-àM-n, -»->

selbst findet die Commission
»atz dessen erster Artikel m jetzigen Umstanden dem

Dienste nachtheilig sey, indem er, und zwar ohne
o-.oth, eine vor dem Feind stehende Truppe aus
einander reisset, da doch durch das lezke Gàüber die Bildung der Legion verordnet wurde, daß
sie aus 3000 Man», worunter 2000 Infanterie, ae-
sezt,eyn soll. Die leztern könnten 2 Bataillone qe-bildet werden, nachdem die andern Bataillone auf-
gestellt waren, und die Legion vollständig würde.
ES scheint der Commission, die Rathe sollten sich
m dieser Aukstcht begnügen, das Direktorium
durch eure BsAchaft einzuladen, die Anwerbung
der Legion m Thätigkeit zu setzen.

Beim 2ten Art. glaubt die Commission, daß
einzelne getheilte Bataillone tobschon freilich nurprovi,ori,ch dem Dienst minder nüzlich seyen, als
wanmfte sogleich in Halbbrigaden eingetheilt wären,und sie aunert neuerdings den Wunsch, daß der
grolle Rath sich zur Annahme der fränkischen Or-ganisation bequeme.

Sie bemerkt über den Zten Art., daß 600 MaMArtillerie durch ihre Anzahl mit 6 Bataillonen In-fanterie m keinem Verhältniß stehen..à 9ken Art. betreffend, gesteht die Commission,
daß es unstreitig sehr bequem wäre, auch die Gefahrveràen zu können; »veil aber dieses nicht angeht,

îht die Pflicht der Gesezgeber zu seyn
omA) Verordnung neuer Einkünfte das Direktorium

Stand zu stellen, dieses Truppen-
KM? «M îieii, und ihm die zum Unter-

Gelder zuzusichern.
den 12. Art. wünschte die Commis--

ì ê" Begünstigung d-r Anwerbung dieses
Bataillons das Officierkorps aus den Militârbezir-r-n, we.cye am meisten zur Auwerbunq beitrügen,
gezogen wurde, und daß eine gewisse Anzahl Ossi-
z er,wuen offen gelassen würde, die man nach erfolg-

„ 'dnug Bêlions den Soldaten und
Unteroffizier zutheilen könnte.

I 51^^ îà't. wird von der Commission unzus
und beinahe lächerlich gefunden; — sie wirftoie Augen nicht nur auf die Auxiiiar-Halbbrigaden,

zondern auch vorzüglich auf die Legion, weich«
noch njcht vollständig gemacht werden konnte; -°>
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sie glaubt daher, man sollte ohne anders die auf
Gemeinden nach Verhältniß der Bevölkerung einge-
theilte Anwerbung anerkennen; — diese waren an-
zuhalten, ihr Contingent entweder freiwillig, oder
durch Bestimmung des Looses zu liefern; — sie

wären ferner anzuhalten, die Ausreisser zu ergän-
zen. Die Minorität der Commission bemerkt, daß
diese Anwerbung der 6000 Mann nicht lastig fallen
werde, weil solche auf ganz Helvetic« eingetheilt
wäre; — die Minorität verwirft also den Beschluß.

Schwaller. Die Commission ist über die

Hauptgründe der Einrichtung eines stehenden Trup-
pencorps ganz einig, und siehet selbige als ein der

Sache und dem Bündniß angemessene nothwendig
Unternehmung an.

Es sollen 6 Bataillons, jedes von z Com-

pagnien seyn, die ungerade Zahl der Compagnien,
die ein Bataillon ssormiren sollen, ist der militari-
scher» Taktik angemessen, und der fränkischen Ein-
richtung beinahe gleich.

Die Mitglieder der Commission haben sich des-

wegen getrennt:
Die Minorität glaubt, dass der 1. § Mißvergnü-

gen unter die wirkliche Legion bringen könnte.
Die Majorität glaubt, daß die Bataillonsein-

richtung just bei diesem Truppencorps ihren Anfang
nehmen sollte. Es besteht ans iz Compagnien,
also sind ihnen noch 3 Compagnien zuzulegen;
dieß kann geschehen ohne die mindeste Veränderung,
nur allein müßte der Chef anstatt dein Namen Le-

gionschef, isier Bataillonschef sich rituliren lassen,

welches B. Debon mit seinem bekannten Patriotin
mus gern thun wird.

Also kann hier keine Desorganisation zu be-

fürchten seyn.
Den y. § mußten wir annehmen, denn ohne

Geld kann keine Recrutirung existiren, und alles
das in Stand gestellt werden, was zur Ordnung
«nd zur Befriedigunh eines guten Truppencorps
erforderlich ist.

Hoffentlich, wem» die Dringlichkeit der Errich-
tung" dieses Corps vom Direktorium den gesezge-
benden Rächen bekannt gemacht werden wird, so
wird es auch die Kosten euch darlegen, und eine
Anlage für deren Erhaltung vorschlagen, und erst
dann kann die Recrutirung vorgehen.

Den iz. §. glaubt die Majorität eben des
»b erwähnten Grundes wegen dermalen beibehalten
zu müssen; wenn statt diesen, wie die Majorität
glaubt, die Recmtierung nach der Bevölkerung ansge-
hoben würde, so würde das Direktorium sie vielleicht
organifiren lassen, ehe ein Gescz für den Unterhalt
und Bedürfniß gemacht ist, und euch nöthigen, ein
unüberlegtes Gestz abzufassen, öderes den Truppen,
Wie leider täglich geschehen, an allem Nöthigen

mangeln zu lassen, wodurch auch das Mißvergnügen
des Volks gegen euch täglich sich vermehren
müßte.

Wenn Geld da ist, und die freiwilligen Rekruten
doch nicht Plaz finden sollten, so wird alsdann
durch einen Vorschlag des Direktoriums dem Wunsch
der Minorität bald geholfen seyn; einstweilen
kann dieMajoritat diesen Beschluß nicht verwerfen,
denn durch die Verwerfung, glauben wir, lkönne
nichts, jacher etwas Nachtheiligcs entstehen, weil
man doch das Princip, nemlich die Errichtung, für
nöthig erachtet.

Zaslin: Wenn ich dem Feuer des Patrie-
tism, welches aus mehrern Stellen des Rapports
über gegenwärtigen Beschluß hervorleuchtet, alle

^
Gerechtigkeit wiederfahren lasse, wenn ich mit de n

^ Berichtserstatter einig bin, daß Muth und Tapfer-
leit der biedern Helvetier an mehrern Orten tief
gesunken ist; wenn ich glaube, daß der Geftzgeber
kein Mittel unversucht lassen solle, um einerseits
dem noch bestehenden treue» Patriotism Unttrstüz-

zungs-Beifall zu zollei», und anderseits den Cha-
rakler oes helvetische» Volkes zu seiner ehemaligen
Würde zu erhöhen; so glaube ich dagegen, das

diese Mittel so beschaffen seyn müssen, um den

Zwek zu erreichen, nicht aber solchen zu verfehlen;

dieß wäre meiner Einsicht nach der unausbleibliche

Fall, wenn die Maasregeln befolget würden, wel-

che der Berichterstatter anriech, besten warmer

Eifer soweit geht, daß er den Beschluß verwerten

will, nur aus dem Grund, Weiler seine Maasre,
geln aufgestellt wünschte. Sind es neu veroro,

nende Abgaben, welche das helvetische Volk,, oa»

den Druk der Lasten des Krieges an so viele

Orten schwer fühlet, das an so vielen Orten u»

terstützung und Erleichterung bedarf und erwaue,

zu der Ueberzeugung leiten werden, welche >y

mitzutheilen gewünscht wird? Ist es eine w o

willkührlich fallende, wo nicht ganz, doch

zwnngene Anwerbung, unter den Gemeinden,
che das Zut-auen befestigen soll, das der M!-;«,
bec seinen Mitbürgern einzuflößen wünschet, ''
sie, durch seine jetzige Arbeit auf das ne»e oa

zu überzeugen bedacht ist? B. Repr- leM ^

alle die Hand auf das Herz, wem klopfte -

dasselbe mehrmal, wenn man bemüßigt war,
es noch ist, große Geldsummen Z» bewilltge^
denen keiner umer uns die feste, st^He u.»e z

gung hat, weder, daß sie auf die Vcrtye-^uuz
des Vaterlandes, noch auf den Geau^

nr
n

unter begriffen gewesene, von uns zum

Vertheidiger selbst, die unserm Wunsche flng
ftne Wirkung hervorbringen, — denken wir a ^zu nehmen bemüßigt gewesene MaavreMn >

ersten Monaten dieses Jahres, war nicht
îiîZfOl'

zu nehmen bemüßigt gewesene



4

beklemmtem Gemüthe verordnen Auflage auf die ^

Gemeinden ein Gegenstand unserer Besorgnis ten j

die Erfahrung nur allzu viel gerechtfertigt hat. —
Auch ich, B- Repr. wünsche sehnlich die Erhöhung
der Würbe des hclvet. Volkes, auch ich wünsche
die Wiederherstellung seines Muthes und seiner
ehemals genossenen Achtung. Noch mehr, ich

hoffe sie, aber diese Hoffnung beruht auf der Zeit,
aus dem Zutrauen in die vom Volk gewählten Re-
genten und Stellvertreter, auf der Ueberzeugung,
daß alle entrichtende Abgaben der besten Verwen-
dung fähig, und daß alle Vertheidigungsmaasre-
gcln ohne Willkühr nach dem Gmndsaz der Gleich-
heit wirksam seien. — Sicherheit des Eigenthums,
Bestreben und Beweise dem Erwarten des Volkes
durch Grundlagen einer gebesserten Verfassung zu
cutsprechen, find meiner Einsicht nach die zwrk-
mäßigsten Mittel, seine Ueberzeugung zu leiten,
seinen Muth anzuflammen, und den Nachkommen
der Sieger bei Sempach und Morgarten den ehe-

lnaiigcn Glanz wiederzugeben.
Un-er diesem Gesichtspunkt betrachte ich den

vorliegenden Beschluß, aus einem ganz andern
Grund aber als der Berichterstatter, den die Mmo-
rität bildet, finde ich einige Schwierigkeit bei der
Annahme; zwar billige ich den Beschluß an sich

selbst, er gründet sich auf die Botschaft des Di-
rektorinms, dessen Pflicht und Sorgfalt unsere

- Sicherheit und Vertheidigung ist, und dessen An-
trage nach genauer Prüfung aller Achtung werth,
demnach, wo immer möglich, zu befolgen find; da-
her bedaure ich mit der Commission die Verzöge-
rung des Eintrittes auf seinen ersten Antrag.
Zwar hat der Senat keinen Theil daran, den
Grund untersuche ich nicht: wo mag aber solcher
wohl zu finden seyn, als bei der Bedenklichkeit
des großen Raths, über den Antrag selbst, der
Aufstellung von 9000 Mann, und bei Voraussehung
der Schwierigkeit, der Unmöglichkeit, die Hülfe-
quellen dazu aufzutreiben; der Beschluß selbst ist
geprüft von erfahrnen Gliedern unsrer Commission,
ich will ihren Bemerkungen weiter nichts beifügen,
da ich des Militarfaches nicht kundig bin, ob-
gleich vielleicht gesagt werben könnte, baß die
allzu stark scheinende Zahl der Artilleristen im Be-
schlusse daher kommen mag, weil mm ein besol-
detcs Corps die Schule solcher Artilleristen werden
kann, und aus die Bemerkung der Commission,
daß sie gewünscht hätte, Sffiziersstellm für Sol-
oaten und Unteroffiziers offen gelaffen zu sehen,
kann erwiedert werden, haß dieses mit der Zeit
anwendbar wäre. Allein gegenwärtig, wo fehlte

mcyrsten, bei den an den Grenzen stehenden
Eliten-Gruppen s ich glaube an guter-Anführung
durch DderoMziers.

Doch ich betrachte den Beschluß einzig in dem
Gesichtspunkte unserer Finanzen unserer Hülfs-
quellen, und hier glaube icff, B. Repr. wird es
keiner großen Ueberzeugung brauchen, wie schwierig
dessen Ausführung sei; — der große Rath muß
es gefunden haben, da er den Antrag des Direk-
toriums, ungefähr um den Drittel, also auf 600»
Mann, verminderte. Die Majorität unserer Com-
mission nimmt es auf diesen Fuß an. Auch ich,
überzeugt mit ihr, da durch mehrere Umstände um
sere Legion eingehen und umgeschmolzen werden
muß, von der Nothwendigkeit der Anordnung die-
ser Anwerbung, würde den Beschluß von Herzen
annehmen, wenn er noch um ein -Drittel niedriger,
das ist, nur auf 4->oc> Mann, oder 4 Bataillons,
gesezt wäre. Sorge für unsere Finanzen, die
größte Behutsamkeit in Verordnung der Abgaben,
scheinen mir zur Pflicht zu machen, daß das Direk-
wrium, so sehr es unser Zutrauen billig besitzet,
von dem Gesetzgeber nicht Vollmacht erhalte, eine
so große Anzahl Truppen für den Anfang anwer-
ben zu lassen, als der Beschluß sagt. Geht, wie ich
hoffe, die Werbung gut von sta ten, zeigt solches
das Direktorium, legt es die Uebersicht bei, daß
unsere Einkünfte eine Vollmacht zur weitern Aus-
dehnung für eine größere Anzahl gestatten, mit vielen
Freuden wird der Gesezgeber diese neue Vollmach-
ten ertheilen. Und so würde bewiesen, daß be-
nebst den übrigen im Beschlusse enthaltenen Vor-
sichtsmaasregeln, der Gesezgeber wohl einsehend,
daß wenn einmal Werbung für eine Truppenzahl
bestimmt ist, auch Geld angeschafft w-rden muß^
auch dieser leztere Gegenstand mit der getreuesten
Sorgfalt gegen seine Mitbürger beherzigt, daß
Entblößung an Lebensrnitteln, an Waffen, an Mu-
nition, an Kleidung eben sowohl von ihm erwogen
werden, als die Ehre und Würde der Nation
ihm am Herzen liege. Es ist schön zu denken,
daß die Zukunft uns Winkelriede und Gundolfingen
bringen werde, welche auf das neue ihr Leben der
Unabhängigkeit und Freiheit ihres Vaterlandes
opfern werden. Noch schöner ists, wenn die alle
gemeine Segensstimme der Nachwelt, wie bei je-
nen, auf ihreyt Andenken ruhet. B. Repr. noch
vermisse ich diese allgemeine Stimme, ich hoffe sie
von der Zukunft, und verwerfe den gegenwärtigen
Beschluß.

Meyer v. Aarau. glaubt mit Devcvey, gute
Scharfschützen anstatt der Husaren wären nützlicher
und weniger kostbar. Ein Truppencorps müssen
wir haben, aber wir können dazu mir durch die
Finanzen gelangen. Diese ruhen auf dein Finanz-
minister; also das Heil des ganzen Vaterlands
ruht auf einem einzigen Kops! Man sollte wahr-
sich vor allem aus das Direktorium einladen, dem
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Fissanzàistêr Hälft zu geben; kdas kann am besten
durch ein Finanzcomite aus den besten Patrioten
zusammengesezt, bewirkt werden; es wird dieß um
ss nöthiger/ da der Finanzminister Frau, Kinder,
Verwandte, Freunde u. s. w. in Feindes Handen
hat, und also unmöglich von ihm alles zu erwar-

ist, was in diesem Fache gethan werden konnte.

Schwaller: Der Beschluß sagt bestimmt, daß
nur so wie die Finanzen es zulassen, allmählich die
neuen Bataillons errichtet werden sollen; das Di-
rektorium muß Fonds von uns beKhren, und wir
sind also immer Meister nach den Umständen, und
nach Beschaffenheit der Finanzen, die Truppenver-
mehrung einzuschränken.

Meyer v. Aarau. Wenn Hülfe beim Finanz-
minister erschiene, so würde noch gar mancher
Batzen zn finden seyn; z. B. vom Umgeld ist in
der Stadt Bern noch kein Kreuzer erhoben worden.

Züth i v. Sol. : Der Finanzminister hat er-
stens nie Kinder gehabt, und also auch keine in
Feindes Händen; was die Angaben Meyers be-

trifft, daß so vieles in diesem Ministerium nicht
geschehe, was geschehen könnte, so gehört das
gar nicht vor den Senat. Der Minister ist nach
der Constitution und den Gesetzen an seine Stelle
vom Direktorium gewählt; wenn also Bemerkun-
gen der Art zu machen sind, so mache man sie

beim Direktorium, das die Initiative über alle Fi-
nanzsachen hat.

Meyer v. Arb. bedaurt sehr, daß die gegen-
wärtige Resolution so spat gefaßt worden ist. Er
châtte seiner Zeit an die Stelle der Eliten solche
Bataillone gewünscht. Er kann unmöglich zur! Ver-
werftmq dieses Beschlusses stimmen, wenn auch
kleine Fehler darin sich finden sollten. Das Corps
unserer Husaren ist nicht schuld, wenn es nicht
ins Feld kam und nicht hinlänglich bewaffnet
ward.

Der Beschluß wird angenommen.
Der Beschluß wird verlesen, der verordnet,

die Mitglieder des Senats werden am 16. dieß
Kantoffsweise das Zoos ziehen, für den Austritt
des vierten Theils; die Urversamnàngen sollen
den 14., und die Wahlversammlungen den 22. d.
eröffnet werden.

Uste-ri: Der erste Theil dieses Beschlusses ge-
fallt mit gar Wohl, und die andern würden es
Wenfalls, wann sie ausführbar wären; aber es ist
durchaus unmöglich, die Urversammlungen am 14.
eröffnen zu lassen : noch ist das Gesez über ihre
Haltung nicht einmal gedrukt, wie sollte es nun
binnen 8 Tagen gedrukt, in alle Gemeinden der
Mepublik versandt, und daselbst die nöthigen Vor-

bereitungen getroffen werden können? — Utberb'eg
steht dieser Beschluß im offenbarsten Widerspruch
mit einem gestern angenommnen Gesetze. Nach
diesem soll 10 Tage nach den Urversammlungen im
Hauptvrt des Kantons das Zoos gezogen werden,
welche Hälfte der Wahlmänner in Aktivität treten
und sich versammeln soll. Nach dem gegenwärtigen
Beschluß sollen schon 8 Tage nach den Urvsrsamm-,
lungen die 'Wahlversammlungen eröffnet werden
Wir können unmöglich anders als diesen Beschluß
verwerfen.

Zäslin stimmt Usteri bei.
Der Beschluß wird verworfen.
Der grosse Rath zeigt dem Senat durch zwei

Vothschaften die Annahme seine? Abändenmgsbe-
schlüsse der Art. 34, 74, 39, 40, 36 und 41 der

Constitution an.
Der Beschluß gegen das Abreisten der ange-

schlagnen Gesetze, Verordnungen u. s. w. wird ver-
lesen.

Usteri si-cht die Nothwendigkeit eines besondern
Gesetzes hiefür nicht ein; er glaubt, die Polizei
werde diesen wie andern Strassemmfug Musen
können, ohne ein besonders Gesez dafür nöthig zu

haben ; er findet die Abfassung des Beschlusses ta-
dclhaft — indem ein angeschlagnes Gesez u. s. w.

verächtlich behandeln, wenigstens ein sehr

unbestimmter Ausdruck ist, der, zumal er mcht

auf Gesetze, sondern auf öffentliche Anschläge auer

Art angewandt wird, kaum gerechtfertigt werden
kann. Er verwirft den Beschluß.

Mittelholz er schlagt eine Commission P
näherer Untersuchung vor.

Kubli findet die Commission unnöthig, uno

wüßte nicht, warum man den Beschluß nicht >»-

gleich annehmen sollte.
Münger ist gleicher Meinung. ^ _

Mittelholzer beharret auf der Conmuuwsis
um so mehr, da eine Strafe von ü M^âen
Einsperrung statt finden soll, die ihm ziemlich um

verhältnismässig zu seyn scheint.
Die Commission wird beschlossen; st<

Samstag berichten, und besteht aus den B-c»

Crauer, Frasca und Scherer.
(Die Fortsetzung folgt.)

Großer Rath, 12. Sept. Beschluß üb»

die Wiederbesctzung des anscreienden Vierthens oe

Senats.

Senat, 12. Sept. Annahme des Bescylufi

ses, der dem Wiederkehr seine Einsperrung^ n»

Geldstrafe nachläßt.



Neues helveti
^ lFortsetzuag des schweitz

Herausgegeben von E scher und l

Band l.

Gesezgebung.
Senat, s. Sept.

(Fortsetzung.)
Die Discussion über den konstitutionellen Art.

den Verlurst des Bürgerrechts betreffend, wird
fortgeseft.

§ 7. c. (Abwesenheit von mehr als 10 Iah--
ren ohne Erlaubniß.) Meyer v. Aara» findet,
dieser Art. könne mit der Freiheit nichts bestehen ;
es kann einer durch höhere Gewalt ausser Landes
lange Zeit wider seinen Willen gekalten werden —
und e«' soll darum des helvetische.' Bürgerrechts
nicht beraubt werden; er verwirst diesen Art. überall.

Meyer v. Arb. ist gleicher Meinung; man ist

nicht mehr frei, wenn man gezwungen in seinem
Lande bleiben mnß.

Lüehi v. Sol. : Der Art. enthält nicht das,
was man darin sucht': kein Schwester kolk dadurch
sein Land zu verlassen gehindert werden; aber wenn
ein solcher langer als ic> Jahr? überall wegblci-
ben und doch Schweizerbü-ger bleiben will, (oil er
iazu Erlaubniß haben. Gezwungne, uuwillkühr--
liehe Abwesenheiten nehmen sich von selbst au« ;
allenfalls kaun man statt i-> Iahren a5 festsetzen.

Zaslin glaubt, die Abfassung konnte etwas
deutlicher gemacht werden ; man kann darin sagen,
daß um langer als 10 Jahre abwesend zu seyn
tme Erlaubniß erfoderlich ist.

Kmvli: Mehrere Haushaltungen aus meiner
Laudschast sind seit vstleu Jahren in Amerika ane
schstg ; dies'r und anderer ähnlicher Falle, in denen
mau bei 40 Jahren nichts von einem Abwesenden
mne wird, giebt es viele. — Er stimmt zur Ver-
tvcrsnng des Artikels.

Meyer v. Aarau: ,Die Constitution soll in
a'len Theilen klar und deutlich seyn, und keine
Ausnahmen zulassen.

Schwaller stimmt gegen den Artikel, oder
w ll :hm beisetzen wenn einer mehr als iz Jahre
freiwillig abwesend ist; oder »rechtmässige Ent-
ichnl^iMigcn vorbeyasten."

ich es Tagl'latt.
rischen Republikaners)

ßeri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Bern, 14. Sept. i?yy. (28. Fruktid. VII.)

Meyer v. Aarau: Diese Entschuldigungen
waren der Willkühr unterworfen.

Mitte h 0 lzer : Selten wcrden wir länger als
10 Jahr abwesende Bürger haben, die nicht an
dem Ort ihres Aufenthalts dortiges Bürgerrecht
annehmen. Der Artist! muß aber beibehalten wer-
den, weil das helvetische Aktivbürgerrecht Vortheile
bringt und Lasten mit sich führt, deren leztere der
Abwesende nicht trägt.

Meyer v. Arau: So würden wir also erllä-
ren, das helvetische Bürgerrecht wäre eine Last.

Crauer stimmt Mittelholzem bei. Schmal-
le r: Eme Zeit muß bestimmt werden, wegen den
Kindern und der Nachkommenschaft der Abwesen-
den, die sonst nach Jahrhunderte» als helvetische
Bürger zum Vorschein kommen könnten.

Üsteri: Der Artikel ist so gefährlich nicht als
man alanl't; er sagt blos, zu langer als 1 jah-
riger Abwesenheit müsse der helvetische Bürger
Bewilligung erkalten; ein Gelez wird die Art bk
stimmen, wie diese Bewilligung erhalten werden
muß — und da wird nicht nur keine persönliche Ge-
gcnwart nothwendig senn, sondern das Gewz wird
auch erklären können, daß Verwandte oder Freunds
für Abwesende, deren Aufenthaltsort sogar unke-
kaum ftyn könnte, Verlängerungsbewilligung der
Abwesenheit verlangen und erhalten können. Ich
stimme zum Artikel.

Stokmann findet den Artikel hart und etwas
monarchisch oder aristokratisch; dann ware er ach
ungerecht für die Abwesenden, die unser Eesez
nicht kennen können; auch meint er, müßten die
Abwefeuheitser'.aubnissen von dm gelezaebeuden Ra<-

rhen ertheilt werden die keine Ze t dazn haben;
er stimmt zu Durchstreichung dicscs Artikels.

Lüthi v. Sol. wiederholt die Grunde für die

Nothwendigkeit seiner Beibehaltung. Er schlagt
vor, heute nr als Grund sau anzunehmen: es soll
in der Constitution eine Zeit best imm werden, wie
lä ge der Bürger abwesend styn darf, ohne daß
er sein Bürgerrecht verliert, und es sollen der
Commission die verschicdncn Meinungen über diese

Zeitbestimmung zurükgewiescn werden.
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Dieser Antrag wird angenommen.
Der Beschluß wird verlesen der das Direkt

torium e «ladet, den Gesezgebern die Gründe an-
zugeben, warum es die Pfarrer der Gemeinden
Bemwy! und Ehrwyl, K. Sol., ihrer Aemter habe
entsetzen lassen, und die Wiederbesetzung dieser
Pfründen einstweilen aufzuschieben.

Lüthi v. So!, will sich der Annahme nicht
widersetzen, weil er gern über die Sache ins klare
kommen will; indessen hat der Minister nicht cms
sezt, er hat nur den Willen des Direktoriums
vollzogen; das Kloster Marinstem hatte chmals
das Coliaturrecht auf diese Pfründen; nun dieses
Collakurrecht dem Staat zukommt, hat das Direks
torium diese Pfarrer zurnkgerufen und nicht euts.zt.

Der Beschluß wird angenommen.

G,«rosser Rath, 6. Sept.
Präsident : Gysendörfer.

Nach langer unordentlicher Berathung wird bee

schlössen, die Volkstabellen, welche der Commission
zur Entwerfung des vorgeschlagnen Verhältnisses zu
Wiederbesetzung des Senats dienten, den: Senat
als Beilage zum gestrigen Beschluß mitzusenden..

A » der werth in: Namen einer Commission tragt
darauf an, in dem vom Senat verworfenen Beschluß
über die Zeitbestimmung zum Loosz.chenm den östents
stehen Gewalten, und der Haltung derUrs und Wahl-
Versammlungen, diese leztcrn dahin abzuändern,
daß die UrVersammlungen den asten, die Wahl-
Versammlungen aber den Zoten dieses Monats statt
haben sollen. Dieser Antrag wird angenommen.

Das Direktorium übersendet eine Bothschaft,
wonn es verschiedene Verläufe der Nationaigüter
in den Camonen Leman, Baden und Lolochurn
zur Genehmigung vorlegt.

Caoticr kennt von dieftn Gütern nur Thier-
stein, welches merklich unter seinem wahren Preis
um 13000 Franken, verlauft wurde ; überdem ist
dieses Gut heimlich verkauft worden; er fodert
Verweisung der ganzen Bothschaft an eine Com-
mission.

Arb unterstüzt Cartiers Antrag, und ist über-
zeugt, daß wenn ThiNstein stückweise verkauft wird,
weit mehr zu erhallen ist.

Jomini will, daß dem Direktorium Nähere
Auskunft über diese Güter abgefedert werde.

Bourgeois folgt, indem in Morsee auch ein
Garten unter seinem Werth verkauft wurde.

Zimm ermann ist gleicher Meinung und fodert
sorgfältige Untersuchung, indem das Schloß und
Cauzlei Baden mit ihren Gütern weit aus zu wohl-
feil, nemlich nur für Schwcizerfranken zvers
kauft wurden.

Gapani st'mmt Jomini bei.
Die Bothschaft wird dem Direktorium zurük-

gewiesen, um mehr Auskunft über alle diese Gürer
zu geben.

Das Direktorium übersendet eine Bothschaft,
worin es verschiedene Verkaufe von Nasionalgüttrn
im Canton Solorhurn zur Genehmigung vorlegt.

Arb ist überzeugt, baß auch hier die Güter zu

wohlfeil verausscrk wurden, und bemerkt, daß der

Werth aller Güter zum Nachtheil des ganzen Staats
in den zezigen Güterschatzungen zu niedrig anges
schlagen wurde, wenn wir die Nntonalguter zu

wohlfeil verkaufen; auch horte er von einigen sc> on

ratificirten Verkaufen, von denen wir nie keine Ans

zeige erhalten ; er fodert Verweisung an eine Coins
misston zu näherer Untersuchung.

BMeter: Ungeachtet unsers Geldbedürfnisses
müssen wir doch die Nationaigüter nicht zu wohls

feil verkaufen; hier fehlt das gleiche, was bei ter
vorigen Bothschaft mangelte, also nehme man auch

den gleichen Beschluß darüber.
Cartier folgt Billewrn.
Arb vereinigt sich auch mit diesem Antrag, und

bittet, daß dem Direktorium auch Auskunft über

die bisherigen Verlcihungsbedingnisse abgefedert
werde.

Billeters und Arbs Anträge werden anges

nommen.
Carrard im Namen einer Commission le t me

Fortsetzung des Fried-nsrichtergmachttus vor,we»s

ches fur Z Tag auf den Canzlcitisch gelegt wird.

Gmür im Namen der Commission über Fswms

lichkeit der Bittschriften legt statt dem ihr znrmge

wicsenen § g folgenden neuen § vor: Misde
schrlft, über weis e die gesezgebcnden natoe «

treten wollen, und welche unmittelbar das wwe^
thum und die Ehre eines Dritten berührt, soll s-

jcnigcn, den sie betrifft, im Auszüge mitgetyei

Thor in bemerkt,»daß oft die interessirttn
sonen in den Bittschriften nicht gsuarmt M, >

^
also die Cauzlei nicht weiß, an wen sie o>eh '

mittheilen soll; man sollte den Bittsteller veru ^.
ten, seine Bittschrift vor allem aus den N ^ ^
senden Personen mitzutheilen, besonders ca

Posten noch nicht überall in àdnnng sind'
die Mittheilung durch unsere Cauzlei Schweig
leiten hätte.

Carrard stimmt Tabin bei, und will,daW-
Bittschriften das Zeugniß von den veamttn > d

ten, daß sie der Gegenparchci nntgechc-lt ^
und daß ohne dieses solche Bittschriften um,

Berathung genommen werden. »

Tborin glaubt, die Bittschriften sollen
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nachdem sie von dem Rath eingesehen wurden, der
Gcgeuparrhei mitgetheilt werden.

Secret an stimmt zwar Carrard bei, doch will
er nicht so strenge auf dieser Bedingung halten,
weil ein Bittsteller oft nicht einsteht, wie sehr seine

Bittschrift einen andern Bürger interesfirt; er so-
dert aber Rükweisung des § zu näherer Entwicklung
an eine Commission.

Koch sieht zu viele Schwierigkeiten in Tborins
und Carrards Antragen, weil sie das heilige Recht
durch Bittschriften, sich zu klagen, zu sehr àschranken würden, d.nn wenn der arme Bürger,
der sich gegen ungerechte Gewalt eines Beamten
beklagen möchte, diese Klage zu>mst d-eftm Beamten
selbst mittheilen must, so wird der Bittsteller abge-
schrekt, und der Unglükliche bleibt untcrdrükt; er
stimmt zum §.

Der Präsident des Direktoriums theilt die à
he>e Zstachricht von der Einnahme Giaris mit,
welche ledhaft beklatscht, und dem Senat mttgc-
theilt wird.

G-nur stimmt Koch bei, und glaubt, die von
Eschern bei der lester» Behandlung dieses Gegen-
standes angebrachten Bemerkungen waren vielleicht
das Zwekmaßigste, was hierüber zu bestimmen
Ware.

Carrard beharret auf seinem Antrag, und will
um Kochs Einwendungen auszuweichen, Klagen
gegen ôsseî-ttikche Beamte von dem gemachte» Vor-
schlag ausnchmen, Indeß vereinigt er sich zur Zu-
rulivcstung an die Commission.

Schlumof ist Thorins Meinung, und kann
Koch nicht beistimmen, weil er aus Erfahrung
bcech, daß ungeachtet einer vorherzugehenden Mit-
theüung an den zu verklagenden Beamten, er meh
rcrc male diese Klagen doch ungescheut führte.

wünscht, daß man endlich einmal ent-
«wette über diesen Gegenstand, den er immer
aus dem gleichen Gesichtspunkt betrachtet, und
tawgiumpsen bemerkt, daß nicht alle Menschen solch
km iwweuhcrz haben, wie er, und also auch für

ktwas ichwach cru Bürger gesorgt werden muß.
X.-immer noch in der Ueberzeugung
Bittschriften, welche blos individuelle Gegen-

-âk "Gnstttn, die einer Gcgcnparthei mitzuthei-
dem Gcsezgeber, sondern dem

è).. schoren, uns stimmt, was die Klagschriftten betrifft, Koch bei.

t,n'a àkt, die blos richterlichen Bittschrift
wn wcrve» wi- immer sogleich an die richterliche

î'î îms die Klagschriftcn gegen
?"^en betrifft, so gehören diese erst

vor vas Direktorium, und nur dann vor die Ge-
wann das Direktorium nicht Recht

'u.afft, «ich ist der ganze Gegenstand der Mitchei-

k ' -

lung der Bittschriften üb'rssüssig, und kann akft>
aus diesem Beschluß weggelassen werden, wcrauf
er bestimmt anträgt.

Koch glaubt, die Erfahrung beweise, daß die
Gesezgcbung zuweilen blos au' einseitige Berichte
hin ge urtheilt habe, u«d da dieses nie statt haben
soll, so beharret er darnff, daß wir uns selbst
durch ein Gcftz hierüber binden, und wenn wir
den § nicht annehmen wollen, wenigstens den
Grund sa z desselben erklären, und die bloße bessere
Entwicklung an d e Commi'si.n zurükweisen.

Hub er beharret auf semer Meinung, weil
solche Bittschriften, die eine Gegenparthci ange-
hen, richterlich sind, und zu dem Ende hi» bis
zest schon oft deft Gegenp r heftn in den Unterst«-
chungscommison.cn augehört wurden, und also
Kochs Bcimrkuug wenigstens nicht allgemein rich-
tig ist.

Der Grundsatz der Mittheilung der Bittschrift
ten durch die Canzlei an die Gegenparthci wird
angenommen, und die bessere Abfassung des § der
Commission überwieftn.'

Die Versammlung bildet sich in geh. Sitzung.

Senat, 6. Sept.
Präsident: Schneider.

Pfy ffer erhält Urlaub für 6 Tage.
Der Vorschlag der Revisionscommisslon, über

die Einstellung des helvetischen Bürgerrechts, wird
in Berathung genommen. (S. Tagbl. No. i°Z,
S. 409.)

Z 8. s. d. c. werden ohne Discussion ange-
nommen. "

ll. Deveven möchte nur sagen: durch ein Con-
tumazurtheil in Criminalfallen; es auf Zuchtstrafen
ausdehnen zu «vollen, schiene ihm zu hart.

Zäslin: Es ist nur von Contumazfällcn die
Rede.

Schwaller hält den Art. für überflüßig; ein
Contumazurthcil ist schon in dem allgemeinen Aus-
druk Urtheil des vorigen Art. begriffen.

Lüthi v. Sol. Der Art. ist nothwendig; bei
einem Contumazurtheil kann einer noch sehr un-
schuldig seyn; er ist nicht verhört worden, weil er
sich nicht vor dem Richter gestellt hat.

Der Art. wird angenommen.
§. 8. e- Kubli scheint es zu hart, daß durch

Zugabe eines Vogtes das Bürgerrecht eingestellt
werden sollte; er will dieß wegstreichen.

Lüthi r>. Sol. Wer bevogtet ist, also keinen
Contract schliesset« kann — wie soll der, Beamte
und Gesejgeber wählen können?

Kubli besteht auf seiner Meinung; ein Vater
ist eigentlich Vogt seiner Sohne; sollen diese darum
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nicht B'rger seyn? Ich kann aus eigenem Gutfin-
de» und Sorgfalt einen Vogt nehmen, werde ich

dadu-ch ein verächtlicher Mann? „Crauer: Wenn von Bevogtung die Rede ist,
so must man diesem Wort nicht einen willkuhr-
l-che-, uneigeiitiichcn Sinn geben; wer seine eigenen

Geschäfte nicht zu besorgen weiß, wegen Untaug-
lichlejt cdee Liederlichkeit, wie sollte der die offent-
lichen Geschahe besorgen können? Er stimmt

zum Art. „ ^Knbli: Bei uns ist einst der Decanus em

Bevcgteter gewesen — weil er den Trunk liebte —
daueren war er ein westlicher Prediger.

M euer v. Arb. stimmt zum Art.; sich selbst

bevor tct Niemand, wenn er sich auch einen Bei- ^

stana nimmt.
?asiin sorickt ff-r den Art. der Commission.

kiithi v. Lang, glaubt, die Annahme könne

keinen Anstand finden; wer seinen eigenen Sachen

nicht vorstehen kann, soll auch dem Sraar nichl
vorstehen Wittwen, Waisen und Uebeihauser wer-
den bevogt-t. — Dagegen scheint ihm das Wort
Verbot in diesem Art. undeutlich.

Mittel holz er findet d.c Worte — Anlegung
eines gerichtlichen Verbots — auch nicht deutlich

genug; er will sie der Commission zurutweisen.
Schwaller: Es sollte Heine«: ein Mann, der

durch ein gerichtliches Urlheil bevogrct ist.

B odmer weiß nicht, wie man anders, als
gerichtlich bevogtel werden kann.

Red in g findet den Art. gut und klar. In ei-

ner moralischen Republik zollte jener Decanus, der

sich beweinet, und Uebeihauser ist, wohl nicht De-
canus bleiben.

Bundl ist Kublis Meinung; glaubt aber, es

sollte gar nicht in der Constiiuchn von Bevogtewn
die Rede wyn, wir würd n sonst übers Menschen-
recht hinausgehen. Nur Verbrechen sàn das
Bürgerrecht rauben. Wir zmd alle nale aus dem

Mutterleibc gekommen, und müssen wieder nakc

von hinnen gehen; also kann je!, er mit seinem Ei-
genthum nach Willkuhr ichalten.

Lüthi v. Sol. Aus Brndts Raisonnement
würde folgen, daß überall leine Bevogtung start
finden fobts.

Caglioni stimmt dem Gutachten der Commis-
son be

Nuepp: Der abscheuliche Titel Vogt, sollte
aus unsrer reiuen dcuiLkr Scheu Vcrf..ssung ver-
banüt, und durch Verwalter crsezr werden.

Mitrelholzer g.aubt >iu,r daß die Zugabe
eines Vogts den h-lvctschcn ' ürgcr seines Stimm
reclus berauben sollte; er gla.be, w im dieß start
fände, so würde man künftig nur !» sei euen Fai-
ken jemand bevogtcn; der Bcvo^wte muß auch im-

mer noch alle Beschwerden des Bürgers tragen,

und anvichu werden solche zu Aemtern nicht leicht

werden — warum sollten che zur Wahl der Wahl-

manner nicht stimmen dürfen? Er will den Art,
weglassen.

Bay begreift nicht, wie das Aktlvbnrgerrecht

sich mit der Bevogtung vertragen könne; em Be,

vogttter ist bürgerlich todt. ^ ^Devevey: Die Abfagung ist nicht deutlich ge-

nug ; er stimmt zur Rukwcisung an die Commi'zioir.

Der Art. wird angenommen, in so weil er

Bevogtung betrifft.
Lüthi v. Langn, wiederholt, daß der Ausdruk

gerichtliches Verbot undeutlich ist, und ver,

laugt Rukweiümg an die Commission.

Minelhvizcr ist gleicher Meinung.
Zá slin ebenfalls. Genhard auch.

^
Gtokmann halt den Art. überall sur über-

fiüßia. Bay findet den Ausdruk auch zu unee«

..imntt; er mochte sagen: die össentliwe und env-

liche Untersagung Her persönlichen Rechtsfähigkeit.

Luthi v. Sol. Der Ausdruk a-'--

à. ist klar, nicht aber der dent ée; Baysbà
rung ist nicht richtig. Er stimmt zur Rukwtü

an die Commission.
- -, r,» Me.-ru,

Craucr halt dafür, -nmill. ,v,il. sey Mwu,

fung, ein höherer Grad von Bevogtung.
Die Rülweisung an die Comm-lî,".'!' wird bt,

^^Dmenige Theil des Art., der die Corporation««

betrifft, wird angenommen. durch
è 8. Meyer v. Mb. glaubt, der Ausdruk„d..^

den Zustand der Falliten sey zu »m^ ch^e'und
giebt mehrere Arten von salbten, ""à' fönncil
schuldige; besonders in gtgcmvchugcn x ci.c

Leute von beträchtlichem Vermögen, mc -

^
noch fremdes Eigenthum dazu im HandN, '

a .swm eigen Hansel haben, durch k>.^ i,ch jjng!"k
dmit zusammenhangende Ereigmpc ab.

gestürzt werten; es g-cbt auf der ''''s/'"
v rsezljchc Fauiien; diese fo Zu

der durch Krig,P!ün wrung und a>. > >
^ M

unfa u.di. er Weise Falllk geworden ^ ^ ab,

billig und ungerecht: dmM den ^^lct
gefa. t, würde man einen, «acs .>.>.»

Aueffcht
Unr.riinyung würdigen ^aun f.mer l

ten berauben. Er will durch wîg« ...>> ^ -v,.,

nicht durch die Coi'.siitutwn, über >. ^ s! '
Wt.

ffjMii ungen treffen lassen, u d v. ür.e
e ie Discussion wird um'erbroe..en,

Boths.uaft des Direitoriums, wüö
dee tràniischen Waffen im Danton bmm,

verleseit — die beklatscht wud.

(Die Fortsetzung fclgt.)
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(Fortsetzung.)
Die Discussion wird sortgesezt.
Schär er stimmt Meyer-, v. Arb. bei; wenig-

stens soll nur der mnchwillige und vorftzliche Fallit
bestrast werden, nicht der unschuldige, der Unrer-
stützuug verdient.

Duc ist gleicher Meinung; er will unschuldige
und unglükliche Falliten, deren die gegenwärtigen
traurigen Zàmstande so viele veranlassen können,
ausgenommen wissen, und stimmt zur Rülweiftma
an die Commission.

Genhard:'Nur der ist Fallit, den das Gesez
als solchen erklären wird; er will den Art. an-
nehmen.

Kudli findech man könne unmêql-ch àmwirklichen Falliten das Aktivbürgcrrecht lassen; er
mochte aber setzen: ein durch das Gesez als Fallit
Erklärter.

Zäslin stimmt Kubii bei, und zur Ràkwèisung
an die Commission.

Stokmann will die unschuldigen Falliten
auch nicht ihres Bürgerrechts bermchen, und da-
durch ihr Unglück noch größer machen ; er stimmt
Kublis Verbesserung best

E tapfer stimmt, für die Abfassung der Com-
nuss-on; unter 10 -Falliten sind gewiß 8 oder y
schlechte-Manner ; - für Meyers Besorgnisse wird
das organische Gesetz sorgen.

v. Swl. : Erinnern wir uns an ein
wuroige^ ^.ttgsied der Verwaltungskammer vom Le-
man, das durcy folgen der Revolution durch Auf-

der geodallasten unglüklicherweise Fallit
; der große Rath faßte einen Be-

verwarf den Beschluß, er hÄ'Us MtleiS mit
^ ^ ^der er verlor das ganze Va-ter.and nicht aus den Augen, und die Betrachtung,
^ v'r die Industrie des Landes sein

^ ^ strenge Gesetze gegen Falliten
letzn. Freunde und Mitbürger des erwähnten

Mannes retteten ihn alsdann. Wenn man Consist
tutionsartikel entwirft, so darf man nicht auf M-
volutionszeiten, man muß auf ruhige und Friedens-
zelten Rüksicbt nehmen ; unsere commerzirende
Schweiz soll schon vor dem Wort Fallit Abscheu
haben; wird unter ivao Schuldigen ein Unschul-
diger durch das Gesetz leiden, so wird es andere
Mittel geben, ihm wieder aufzuhelfen; er stimmt
zum Artikel.

Meyer v. Arb. Man sieht wohl daß Lüthi
ein Gelehrter, und kein Kaufmann ist; gerade die
Kaufmannschaft und der Gewerbfleiß würden durch
den. Artikel eingeschränkt. Wer wird sein Ver-
m-gen risquiren, wenn er bei unverschuldetem Vers'
lust destelben auch noch infam erklärt werden kann.

C r a ucr verlangt Vertagung der weitern Diss
cussion bis morgen.

Bay hält dieß für überflüssig; er stimmt Kus
bli bei.

LüG)i v. Lang, will hinzu setzen: das Gesetz
kam, Ausnahmen machen.

Mittelholz er stimmt Lüthi und der Com?
mission bei.

Fuchs ist gleicher Meinung.
Usteri: Die Mitglieder der Commission, de--

nen Meyer ihre Unkunde in Handlungssachen so
stark vorwirft, sind selbst davon überzeugt gewesen,
sie haben auch geglaubt, es konnte das bei andern
öffentlichen Beamten der Fall ebenfalls seyn, dars
um schlagen sie die Errichtung von eignen Hands
lungsgerichten, welche aus fachkundigen Männern
ziiss.mmengesezt werden sollen, vor; diese Hans
delsgcrichte werden nothwendig auch ihr eigenes Ge-
ftzbuch haben müssen, in diesem werden die Falliten
nicht übergangen seyn, und das Gesetz wird bestimmen,
wer alsein solcher anzusehen ist; KublisZusatz scheint
mithin ganz überflüssig; indeß wäre er noch gar
viel annehmlicher, als Lüthis v. Lang., der dem
Gesetz überlassen will Ausnahmen zu machen; ge«
rade darin unt rscheiden sich konstitutionelle Gesetze
von andern, daß jene nie und unter keinen Ums
ständen Ausnahmen durch diese gestatten. Ich
stimme zum Art. der Commission.
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Zäslin stimmt nochmals zur Verbesserung
Knblis.

Der Art. wird mit Kublis Verbesserung ange-
nommen.

Der große Rath verwirft den Beschluß über die
neue Einrhcilung Helveticns wegen fehlerhafter Ab-
füssung.

Boxler verlangt Urgenzerklärung.
Die Urgenz und Rükweisung an die Commission

wird beschlossen.

Grosser Rash, 7-September.
Präsident: Gysendörfer.

Bombacher begehrt schriftlich Verlängerung
seines Urlaubs beklagt das Unglück seiner Gegend,
und zeigt an, daß die helv. Legion oft ohne Sold
und ohne Lebeusmittel ist; auch anerbietet er einen
Monat seiner Besoldung zur Erleichterung dieser
Truppen.

Die Urlaubsverlängerung wird gestattet.
Cusior fodert Mittheilung dieses Briefs an das

Direktorium, mit Empfehlung, die Truppen so gut
als möglich zu erhalten; auch wünscht er Ehren-
Meldung von Bombachers Geschenk im Protokoll.?

Hu bcr stimmt wohl Custors ersterem Vorschlag
bei, allein dem zweiten nicht, weil sich Bombacher
vielleicht nicht mehr erinnert, daß der Gehalt für
die Abwesenheiten abgezogen wird.

Der Brief wird mit Einladung, die helvetischen
Truppen zu besolden, dem Direktorium überwiesen.

Escher, im Namen der Forsicommiffwn, legt
ein Gutachten vor über Strafgesetze zur Sicherung
der Waldungen, welches bis Dienstag auftden
Canzleitisch gelegt wird.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung verwirft der

Senat den Beschluß, durch welchen die Zeit des
Looszichcns für die auszntretenden Gbeder der ôf-
fcntlichen Gewalten und der Haltung der Ur- und
Wahlversammlungen bestimmt wird.

E scher: Unsere Commission, welche über Er-
Neuerung der Gewalten gearbeitet hat, verschob
ihre Arbeit etwas zu lange, und mußte sich darum
übereilen; daher schlichen sich mehrere Widersprüche
in ihre Gutachten ein, welche der große Rath auf
Treue und Glauben hin beschlossen hat, die nun
der Senat mit Grund verwirft; ich trage darauf
an, i. das Gesetz znrükzunehmen, welches be-
stimmt, daß die Mitglieder der öffentlichen Gewal-
ten io Tage vor dem Loosziehen davon Anzeige er-
halten sollen. 2. Die Loosziehung auf den 16.
d eß festzulegen. 3. Die Urvcrsammlungcn den
2. dieß halten zu lassen. 4. Das Gesetz zurükzu-
nehme»,, welches bestimmt, daß erst 10 Tagenach

den UrVersammlungen das Loos über die Wahl-
manner gezogen werden soll, und dagegen dieses
Loos d?n 26. dieß ziehen zu lassen; und endlich
5. die Wahivcrsamminngen den 2. Oktober anfan-
gen zu lassen.'

Dieser Antrag wird angenommen.
Das Direktorium fragt, ob den Regierungs-

statthaftem nicht auf Kosten der Nation der erfo-
derliche Platz für ihre Canzleicn verfchaft werden
sollte?

Dieser Gegenstand wird der Bessldungscommis-
sion zur nähern Untersuchung überwiese».

Die Versammlung bildet sich nochmals in gt-
Heimes Comite.

Senat, 7. Sept.
Präsident: Schneider.

Der Beschluß wird verleftn, der die Ausloosung
des Senats auf den 16., den Austritt auf den 22.,
die Eröffnung der UrVersammlungen auf den 20.,
der Wahlversammlungen auf den 30. d. M. festftzt.

Usteri: Wir haben den frühern Beschluß über

diesen Gegenstand verworfen, weilvr im Wider-
spruch »nit einem Tags zuvor angenommnen Bc-

schluß stund. Der Beschluß findet sich nun etwas

geäudert, aber der Widerspruch ist noch dcr neim

liche. In Folge eines Gesetzes soll Tage nach

Haftung der UrVersammlungen im Ha'ww" res
Kantaus das constimtionclle Leos gezogen werd. 1,
welche Hälfte der Wahlmänncr zur Wahl schreiten

soll; damit wollte man verhüten, daß nicht a.ie
Wahlmänner — die Hälfte derselben also ganz mi,

nützer Weise — zusammentreten. Nun jezt M
dcr gegenwärtige Beschluß die Eröffnung der WM,
Versammlungen schon 8 Tage nach den gehg'"F
Urversammlungen fest. Ich begreife "ickst, wie ^
Commission des gr. Rathes solche Widerspruches,
schlagen konnte, aus denen nur Unordnung
Verwirrung entstehen muß.

Zäslin stimmt Usteri bei, und Mubt n >

len den Beschluß verwerfen, hauptsächlich w g '

der ganz unnöthigen Kosten, die verursacht wm

wenn alle Wahlmänner sich zum Looszieyen

Hauptort des Kantons vereinigen müssen.

Devevey findet die Zeit sey äußerll 0ringe -

er will, eine Commission soll mährerd der w -

untersuchen, ob nicht beide Gesetze vereinbar ^
Usteri: Die Commission kann

der Widerspruch ist klar, und eine Ai»..egu R

einer Commission des Senats gegeben, wm-o

neu Theil des Gesetzes ausmachen. ^emH
unsere Verwerfung sogleich au deu gr, Ra ^kann er uns noch wahrend der Sitzung
nehmbare Résolution senden.
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Meyer v. A rb. will sine Commission ernennen,
die sich mit der Commission des gr. Raths bespre-
chen sog.

Zieglec findet, daß das Loosziehcn der ver-
schiednen Autoritäten, die 10 Tage vor demselben
unterrichtet, und am gleichen Tag mit dem Senat
loosen sollen, nach der Bestimmung dieses Beschluss
ses auch nicht Mehr ausführbar ist.

Lüthi v. Sol. glaubt nicht, daß dieß von Bee
deutung sey; wir hätten die Berufung der abwe-
senden Glieder schon vornehmen können — und tön-
nen es heute thun.

Zieglcr: Der Tag der Looszichung des Ge-
nats soll aber allen Kantonsautomaten ebenfalls
dazu dienen.

Der Beschluß wird verworfen.
Der Beschluß wird verleim, der arss die Petition

einer Gemeinde des Kant. Luzera erklärt, daß die
Schuldbetreibungen nicht durch die Agenten gesche-
hen können. >

Auf Kublis Antrag wird dieser Beschluß an- «

genommen.
Der Beschluß wird verlesen, der die Art der

Wiederersetzung des austre:enden Viertheils des
Senats festsezt.

Usteri: Dieser Beschluß enthält sehr verfehle-
denartige Gegenstande, die ich von einander ge-
trennt, gewünscht hatte. Die Vertheilung des nen
zu wühlenden Viertheils auf die Kantone verdient
nähere Untersuchung, da sie auf Angaben beruht,
die wir unmöglich alle uns gegenwärtig und im
Gedücktniß haben können. Allein der lezte Artikel
des Beschlusses ist so constitutionswidrig/ so allen
Grundsätzen einer repräsentativen Verfassung und
der Souveränität des Volkes zuwiderlaufend, daß
ich keinen Augenblik Anstand nehme, den Beschluß
zu verwerfen. Znfolg dieses Artikels sollen die aus-
tretenden Senatoren derjenigen Kantone, die vom
Heinde beftzt sind und die neue Wahlen zu treffen
haben, auch dann noch im Senate bleiben, wann
ihr Austritt durch das Loos ist bestimmt worden,
so lange bis ihre Kantone werden befreit seyn und
neue Wahlen treffen können. Ich kenne nur eine
Art Stellvertreter des Volks die vom Volk nach
den Formen der Constitution sind gewählt worden;
eoen diese Constitution bestimmt die Zeit, für welche
dwje Stellvertreter gewählt sind. Ich kenne keine
andere Gewalt, die andesse Stellvertreter des Volks
fnr längere oder kürzere Zeit ernennen könnte, und

ssw kenne das «Recht nicht, wodurch der große Rath
vermittelst des vorliegenden Beschlusses Senatoren
erschaffen will.

Mittelholz er glaubt, die Resolution müsse
aub mehrern Gründen an eine Commission gewiesen
werden; Usteris Meinung kann er gar nicht theilen;

es muß im Willen der occupirten Kantone liegen,
daß sie so gleichförmig und so vollständig als mcg-
lich repräseiuirt bleiben, bis sie neue Wahlen treffen
können. Er findet aber auch die Repartition der
neuen Senatsren sehr partheiisch, der Leman ist
nicht vergessen — und die Kant. Zürich und Sentis
finden sich verkürzt.

Die Commission wird beschlossen, sie soll am
Montag berichten und besteht aus den BT. Lüthi'
v. Soi., HegUn, Ziegler, Stapfer und
B opler.

Die verbesserte französische Abfassung des.Be-
schlusses über die neue Eintheilung Helvetiens wird
verlesen und angenommen.

Crauer im Namen einer Commission legt über
den gegen das Abreisten angeschlagner Gesetze, Pros
klamatjsnen ». s. w. gerichteten Beschluß folgende»
Bericht vor:

Nach dem Dafürhalten Eurer Commission, die
den gegenwärtigen Beschluß genau geprüft hat,
zögerte der große Rath immer zu lange mit der
Abfassung desselben. Schon lange war ein Straf-
gesetz vsimvthcn, welches dein überall mehr und
mehr zunehmenden Vergehen Einhalt thäte, dem
Vergehen, dessen sich diejenigen schuldig machen,
welche die angeschlagenen Gesetze gnd andere von
den constituirten Authoritäten erlassene Verordnun-
gen, Proklamationen und öffentliche Anzeigen ab-
reisten, beschädigen, und mit Verachtung behan-
dein. Ein solches Gesetz hätte unstreitig vielen
Nutzen gestiftet. Wenn das Volk sieht, daß die
angeschlagenen Gesetze u. s. f. ungestraft abge-
rissen, beschädigt, und sogar mit Verachtung be-
handelt werden, was muß es von den Gesezge-
beim und der vollziehenden Gewalt denken? Muß
es dieses Stillschweigen nicht entweder für Scbwä-
che halten, oder gar auf den Gedanken fallen,
die Gesetze selbst seyen eben von keinem großen Be-
lange Ist es ein Wunder, wenn die Authori-
täten nü-ht geachtet, und ihre Verordnungen nicht
befolgt werden? B. Präs., BB. Repr., es ist

dringend, dass diesem Unfug einmal gesteuert wer-
de. Sehen wir nicht, daß diese Straflosigkeit von
Tag zu Tag die Verächter der' Gesetze in ihren
Vcrgchungen aufmuntert, ihre Anzahl vermehrt,
und so die Kollziehung des Nationalwillens hin-
dert, und die öffentliche Sicherheit stört? Eucre
Commission findet die auf ein solches Vergehen
verhängte Strafe nicht zu streng. Ein Gesetz ist
der Ausdruck des gemeinschaftlichen Willens; wer
sich auf irgend eine Art gegen denselben auflehnt,
oder denselben verachtet, lehnt sich gegen die
Mehrheit des Volks, dessen Wille in dem Gesetze

ausgedrillt wird, auf, er verachtet die Mehrheíê
der Nation. Die Strafe der Emsperrung, die
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nach Beschaffenheit dee Umstände höchstens drei Mo-
nare dauern soll, ist wahrhaftig in den Augen der--
jenigen, denen die Aufrechchalkung der neuen Ord-
nung der Dinge am Herzen liegt, denen die Sou--
veraiiàt des Volks kein leerer Schall, kein Spott-
name ist nicht zu stark, der findet sie gemässigt,
der nicht stakt der Gesetze der einen und untheil--
baren Republik, die Ma tt d ake der alten Regies
rangen wünscht. Die Einschiebsel: ans Muth--
Wille oder Bosheit, hätten freilich wegblei--
den können. An dem Richter ist es zu beurtheilen,
ob Muthwille und Bosheit, ob mehr oder weni-
ger derselbe statt gehabt habe; der Richter ist es,
der die lnêen ri 0 nelle Frage stellet. Vielleicht
hat der große Rath unerfahrnen oder zu strengen
Richtern (welches lezte bisher höchst selten, oder
nie in dieser Sache der Fall war,) einen Wink ge-
ben wollen. In dieser Rükstcht mag seine etwas
ängstliche Sorgfalt eben nicht gänzlich am unrech-
ten Orte seyn, zumal, dg noch kein Geschwornen-
Gericht im wiedergcbornen Helvetica errichtet ist.
Aus den angeführten Gründen rath Euch Eure
Commission einmüthig die Annahme des vorliegen-
den Beschlusses an.

Der Beschluß wird ohne Discussion angenommen.
Der Senat schließt seine Sitzung und nimmt

einen Beschluß an, der das Direktorium einladet,
den gesezgebenden Räthen dasjenige mitzutheilen,
was es zu Abhilfe verschiedener gegen fränkische Mi-
litärbehörden statt findende Beschwerden gethan hat.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung zeigt der
gr. Rath die Einsendung des aten Hefts der Höpf-
nerischen helvetischen Monarschrift an.

Auf Lüthis v. Sol. Antrag wird darüber
ehrenvolle Meldung erklärt.

Folgender Vorschlag der Revisionscommisfion
Wird in Berathung genommen:

In Erwägung, daß nach den Grundsätzen der
Demokratie die Rechte der Souveränität à Volke
zugehören; îIn Erwägung, daß nur in jenen Fällen, wo
die unmittelbare Ausübung dieser Rechte unmöglich
ist, die Stellvertretung statt finde-; soll;

In Erwägung, daß es leicht möglich ist, die
UrVersammlungen Viertheilweise einzurichten, und
dadurch dem Volke selbst sie Wahl der Glieder
zener öffentlichen Behörden zu lassen, die durch ihre
Amtsserrichtungen im umnittelbarm und täglichen
Verhältniß mit den Bürgern stehn;

hat der Senat beschlossen:

Jedes Vierthei! bildet eine Nrvecsammlimg.
Devevey hält dafür, bei der Localität vieler

Theke der Schweiz, seyen so starke Uwersammlun-
gen nicht lrîcht ausführbar, und sie würden dem

Volk wenig angenehm seyn; er will lieber kleine
Urversammlüngen, auf loo Aktivbürger eine, und
verwirst also den Vorschlag.

Mittelholzer hält die Erwägungsgründe des
Beschlusses für so einleuchtend, daß er nicht ein-
sieht, wie man gegen ihn stimmen kann. Hier ist
der Fall, wo das Volk sein wesentlichstes' und erstes
Souveränitätsrecht leicht und vollkommen ausüben
kann — an seltenen Drten wird die Entfernung für
1000 Aktivbürger allzugroß seyn: die größer;; l!r-
Versammlungen werden auch unserm Volk weit an-
genehmer als die kleinen seyn, es wird, jum seine

Richter unmittelbar wählen zu können, gerne eine
kleine Strecke Weges machen.

Duk stimmt Devevey bei und will wie bisher
jeder Gemeinde von 100 Aktivbürgern ihre eigne

Urversammlung lassen.
Devevey: Die UrVersammlungen werden sehr

unvollständig wenden, wenn die Bürger von entfern-
ten Orten zusammenkommen müssen.

Meyer v. Arb. stimmt Mittelholzer;; bei;
nichts kann dem Volk angenehmer seyn, als eben

dieser Vorschlag; der Theil von Helvetic;;, der sei-

ne Landsgcmeindcn so ungern fahren ließ, wird
auch nur den Schatten derselben lieben.

Mittelholzer wiederholt die Gründe für seme

Meinung. S eh wall er: Wenn es nur dani»; zu

thun wäre, daß die Urversammlüngen Wahimänncr
wählen sollten, so wäre er auch Deveoeys Meinung;
aber es ist um viel niehreres in diesen Urversamm-

lungen zu thun, sie werden die Gelegenheit geben,

mit Volksfesten verbunden, an diesen Tagen viele

Aufklarung unter dem Volk zu verbreiten; das wo--

lernt unter andern; auch außer seinem Dorf wchige

Leute kennender stimmt darum zum Vorschlag oer

Commission.
^ ^Kubli erklärt, daß er bei näherer Ueberlegung

kein Bedenken mehr trägt, zur Annahme'des wer,

schlags zu stimmen.
Hoch glaubt, so zahlreiche Versammlungen wa-

den mit manchen Schwierigkeiten verbunden st'F?
die Wahlen durch absclute Stimmenmehrheit
den ungemein lange Zeit bei so großen Versamnv

lungen rauben; er verwirst den Vorschlag.
(Die Fortsetzung folgt.)

G r 0 sfer R ath, 1 z. Gep t. Beschluss, die

Gemeinden sollen auf 100 Aktivbürger dwHn armir

ten und equipirten Soldaten in das be;chwßeu»

siehende Truppenkorps liefern. o-.^s..e,
Senat, Sept. Annahme des Be-chl.4-

ses, der die Ausfuhr über die Grenzen von

trà, Mehl oder Feldfrüchten, die Erdäpssr M-l

begriffen, verbietet.
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Stskmann stimmt zum Vorschlag; das Volk
wird sehr gerne in seine zahlreichen Versammlungen
sich begeben: die einzige Vorficht, die dann zu tref-
sen ist, wird eine abgekürzte Wahlart seyn: er würde
dazu das Handmehr vorschlagen.

Das Gutachten der Commission wirb ange-
nommen. '

Folgender Vorschlag der Revisionscommission
wird in Berathung genommen:

In ErwsAung, daß die Beförderung der Auf-
klârung und vie Màgîíchmachnng, daß jeder hel-
vetische Bürger ohne Ausnahme in Stand komme,
ju den Aemtern der Republik berufen werden zu
können, eine der wesentlichsten Grundlagen der heb
vetijchen Verfassung ausmachen;

In Erwägung, daß um diesen Endzwek zu er-
reichen, die Geftzgebung nichts verabsäume» Wird,
den öffentlichen Unterncht zu unterstützen;

hat der Senat beschlossen:
§ 10. Vom achten Jahr der helvetischen Repub-

m an gerechnet, muß ein jedex Bürger, um in.das
Burgerrcgisier eingeschrieben zu werden, schreiben
und lesen können, wann es nicht ein erwiesenes
körperliches Hinderniß unmöglich machte.

ì.itît lh L!zer ist mit der Sache ganz einig,
8 Jahren ist zu kurz; unsere Um

dem Land sind an vielen Qr-
ren ^ccy.leyr -cylecht: er möchte darum entweder

«SÂÛêKk'K' s"« — à»« d-°

««.'KAM à- w 2'b» -°» «w
Die-er Antrag wird.angenommen,

aus den ?e>nà^ ^ägt darauf an 2 Glieder
comîwMon 'èamonen der Revisions«
»esinuna"' b-? ^ ^ biese Canton« bej Er-

> »g der Commstzwn noch nicht gegenwärtig

waren, und man die Constitution so rein demos
cratisch wie möglich machen will.

Man bemerkt ihm, daß Reding wirklich in der
Commission ist.

Devevey. In der alten Constitution ist für
die Fremden und die Auflagen die sie bezahlen sol-
len ein Artikel, der m dem Gutachten der Com-
Mission mangelt.

Usteri. Die Constitution ist für die Bürger
eines Staats, und nicht für die Fremden gemacht;
diese sind dem Geftz unterworfen. -- Der Antrag
bleibt ohne Folge.

(Abends Z Uhr.)
Der Beschluß wird verlesen, der öie Eröffnung

der Urversammlungen auf den 22. d. M., die der
Wahlversammlungen auf den 2. Weimn., und die
Ausloosung des Viertheils vom Senat auf den
lü. Herbstm. festsezt.

.Fâslin findet einen Redaktionsfchler,' da im
französischen Beschluß sich eine offenbar falsche
Tagesangabe findet.

Usteri will den Beschluß als sehr dringend an-
nehmen, und den Fehler durch die Canzlei ver->
bessern.

S ch walle r. Die Hauptsprache ist offenbar,' die
deutsche, und nach dieser kann man djeffranzvsische
Ucbersetznng verbessern lassen.

Der Beschluß wird angenommen.

Am 8. Sept. war keine Sitzung in beiden Räthen.

Grosser Rath, y. September.
Präsident: G y se n d ô r fer.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft;
Dsts Voöziehmlgsdirektorium der einen ?md lm-

Heilbaren helvetischen Republik.cm die
gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeberl
Zufolge Ihres Beschlusses, kraft dessen ein M
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zwungenes Anleihen der 5 pr. C. von den Gemein-
gutem und Korporationen fesigesezt wurde,' glaubte
das Direktorium unter der letzter» Klasse die Fa--
mitieukassen, welche offenbar den Korporationen
und nicht den Individuen zugehören, begreifen zu
muffen. Dem zufolge nahm es einen Beschluß,
vermöge weichem d e VerwaltusZsküinmttn und Ge-
neralemnehmer beauftrag wurden, den Zahlungs-
anrheil für jede von vielen Kassen zu bestimmen,
und das Geld zu beziehen.

Allem alle Familien von Bern, die dabei inte-
ressirt sind, wid-rs-zten sich unter dem Vorwande,
daß die Kasten solche Fonds seien, die den Armen
angehörten, und folglich die Wohlthat des Gesetzes
zu genießen hätten.

Es kömmt nicht dem Direktorium zu, eine Er-
klàrung Ihres Beschlusses zu unterstützen, so oft
seine Art zu sehen bestritten wird. - Liber es kann
unmöglich "jene Anmaßungen annehmen, da es sol-
che Gelder nicht als Lrmmgut betrachten kann,
welche ausschließend nur Individuen von einem
und dem nämlichen Familiennamen bestimmt sind,
und zuweilen allen Gstedm: einer solchen Korps-
ration zuweilen mit Vorzug nur jenen zur Unter,
stutzung zustießen,. weiche weniger bemittelt sind,
die aber niemals irgend einem andern Armen,
wenn er nicht Glied jener Korporation ist, zu Theil
werden. Es glaubt nicht, daß die Erklärung der
vorigen Regierung, wovon, hier eine Abschrift bei-
gelegt ist, und worauf sich die Familien stutzen, den.
Gesichtspunkt verändern könne, unter welchem
diese Kassen zu betrachten sind.

Das Direktorium ladet Sie deswegen ein, Bür-
ger Gesezgeber, um alle Schwierigkeiten zu beftiri-
gen, einen Ansspruch über die Frage zu thun:
z,Ob die Familienkassen in dem Beschluß von: ge-
zwungeneu Anleihen, .unter die Korporationen be-
griffen seien oder nicht?"

Das Direktorium, indem es Ihnen vorschlagt,
dieselbe mit Ja zu beantworten, wünscht sehr, daß
Sie über sie entscheiden, und — wenn es möglich
ist — in fortwährender Sitzung entscheiden möge«.

Republikanischer Gruß! '

Der Präsident des'vollMmden Direktoriums,
L a- h s r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.
M 0 u s s 0 n.

H über Klaubt, die Sache sei nicht deutlich ge-
Äug, um sogleich absprechen zu können, denn wenn
eine Familie ihre Arme« erhält, damit diese dem
Staat nicht zur Last fallen, so sind diese Kassen immer
à-Art. von Armeugutêr, unk die Belege sind nicht

hinlänglich. Er fordert daher Verweisung an eine
Commission.

Gwafenried begreift nicht, dass die Familien-
Wen anders sollten angesehen seyn als Armengü-
ter, weil die begüterten Theilhaber derselben nie
nichts daraus beziehen, und sie also einzig für Un-

'
terstützung der Armen dienen. Er weiß übrigens
nicht, warum die Corporatwnsgüter auch m dem
Gesez über das erzwungene Anleihen der Gemeinde
guter genannt find, da das Wort Corporation
weder deutsch noch französisch ist, und sich also in
keinem Gesez befinden sollte. Er forder- also, daß
dieses Wort in jenem Gesez ansgtstucken werde,
und also die Familienlisten als Armengüter von
diesen; Anleihen ausgenommen seien.

>
C u st 0 r stimmt Hubern bei, und bemerkt, daß

der Begriff Armuth sehr relativ ist, und daß diese

sogenannten Armer,kisicu in seiner Heimach Reichem
Wen seyn würden; auch weiß er, baß einst à
Philosoph sagte, die Menschen seien-so large arm,
bis sie nichts mehr wünschen, und in diesem Bei»
stand wüst er wohl auch zugeben? daß man in Bern

.diese Famiiienkisten Armenkisten nenne.
Zimmermann sagt: Ich würde das Wort

über diesen Gegenstand nicht genommen haben,

wenn nicht nach Hubeas Meinung eine andere ge-

äußert worden wäre, die zugleich die Frage zum

Vortheile der Familieukisten entscheiden, und kch>e

wettere Untersuchung gestatten wollte- Man sst
die Familienkisien sehr einseitig als. bloße woyaoa-
tige Auuenanstalten dargestellt, und ich gestchs «m-
richtig, daß ich sie aus einem ganz andern chtsichts-

punkte bewachte, und für etwas ganz anders, >us

bloße Armenanstalt ansehe. Die Aristokratie beruhte

auf Familiensystemen, und diese konnten nur dar«)

sichere Fundamente des Wohlstandes bestehen; pw
milienksten sollten diese Zwecke erfüllen, und er,u»,

ten ihn auch; daß sie nicht bloße und nicht vorM--
liche Stiftungen für die eigentliche Armuch wa>^
davon sind Veweiftgenilg vorhanden, und ichcheguI-
mich nur die Thatsachen anzuführen, daß au>.

Mitgliedern emer Familie, die sich durch ^ y

heurarh u. dgl. bei der Aristokratie entehrten,

trotz dem entschiedensten Mangel, nichts aogereiw

wurde. Uederdieß bitte ich die Versammlung, l-

bedenken, daß das gezwungene Anleihen.M uu

Gemeinden liegt, auf Gemeinden, die eben, aus

me erhalten, und daß man dadurch die m- --

welche aus solchen Fqmilieukisten erhalten
nicht beemtrüchtisen will. Viel- dieserî F
sehr reich, und einige so rttch, daß die eye^,...^

allzu vielen Einfluß ..—...
sem Reichthum Schranken setzen musw.
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B. Repr., armé Gemeinden und Csrpvratloneu, die
vielleicht nicht Thaler besitzen, sollten demge-
xwungenen Anleihen unterworfen seyn, und Fami-
îienkisten von hunderttausend Thalern hingegen nichts
bezahlend — Nein unmöglich, ich sehe sogar diese
Familienkisten in dee démocratisé!) - reprazenrativen
Republik als schädliche.Uebcrbleibsel des vorigen
Zustandes an, welche dieFamilienjysteme, diese eng-
herzige Beschränkung aller Ansichten der Dinge,
und aller Gefühle — diesen Stoff der Aristokrat.e,
und dieses Hinderniß der Pflicht?», für das Ganze,
zu verewigen drohen. Ich wünschte, dieseFemilie» s

möchten ihre Kiste» theilen. Daß aber wenigstens j
der Gegenstand überhaupt von enehrern Seiten be- j
trachtet werden müßte, Klaube ich gezeigt zu haben, s

und schließe wie Huber zu einer Commission.
Grafenried beharre-, und glaubt, ioenn diese ^

Fanüiienlisteil als Ge-ueiudgncer aazuiehe» Kvárc». k

so konnten sie nicht getheilt werben, wie dieß oft î

geschah.
Carrard. Diese Familienkisien dienten dm»,

den Glanz der aristokratischen Familien zu erhalten,
und wenn zuweilen wirklich Anne.daraus »in'er-
sinzt wurden, so ist das gleiche auch der Fall mit
den meisten Kemtindgiuern, und als Gesell-Safts-
gut sind die Gemeindgüter so gut als die Fami-
liengüter; folglich sehe ich nicht, warum dieselben
von den: gezwungenen Anleihen ausaenomme» wer-
den sollten, ich stimme aber für Untersuchung durch
e.ue Commission.

Hub er: .Niemand behauptet, die Familien-
kisten ieien Gemeindgüter, uns weil sie so großmn-
thig waren, bei allen, Unglücksfollcn zu steuern, so
werden sie jetzt, da es m» Unterstützung des bedürft
tîgen iZaterlandes"zu thun ist, gern das doppelte
des Kefvdertm Anlehens hergeben.

Die Bvthschaft wird einer, aus den BB.
Escher, Carrard, Gmür, Anderwertsi und
Germann bestehenden Commission überwiesen,
chu m 2 Tagen ein Gutachten einzuliefern.

Folgendes Gutachten wird zui-t zweitenmal ver-
iewn, uno 5Zwci;e im Berathung genommen.

^f^îseguug der Berathung über die Ein-
Nchtang der Friedensrichter,

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit
besch lo s sen:

D r à t t e r T t t e l.
Gerichtsbarkeitves -Friedensrichters.

E r si e r A b s ch st j ^ t.
.bt? Auflegung der Siegel.

feit die^Aufleq-!?N^r.hat in der Gerichtsbar?vw âgc<G!>g u-W, Eröffnung der Siegel.

5 5

2. Er legt die Siegel Kraft seines Amtes aufs
Bei dem Tod,eines Bürgers, dessen rechtmässige

Erben, oder jemand von ihnen, entweder abwesend
sind, ohne hinlänglich vertreten zu werden, oder
minderjährig, oder wenn siej m'cyt völlige Gewalt
über ihr Vermögen haben.

z. Vie Bewohner des Hauses, wo der Ver-
storbene wohnte, und in ihrer Ermanglung die
Nacffbarn, sind gehalten, seinen Tod dem Fcie-
de asrichter anzuzeigen, sobald sie Kenntniß davon
haben.

4. Der Friedensrichter legt ans das Ansuchen
des Crimmaivolizeibeamlen die Siege! auf die be-
weglichen Güter und Papiere desjenigen auf, der
eines, Verbrechens beschuldigt wäre.

5. Er legt die Siegel auf die beweglichen Güter
eines Falliten auf, auf das Ansuche» des Gerichts,
welchem die Vergeldstagung obliegt'.

6. Der Friedensrichter schreitet endlich zur Auf-
legnng der Siegel auf eine streitige Erbschaft, auf
das Ansuchen von einem, der auf die Erbfolge
Anspruch macht.

In diesem Fall, so wie in denjenigen der bei-
den vorhergehenden Artikel, soll das Ansuche»
schriftlich geschehen.

Zweiter Abschnitt.
Form der Auflegung der Siegel.
Der Friedensrichter der zur Auflegung der

Siegel schreitet, lägt sich von dem Schreiber der
Muuizipalnät begleiten.

8. Der Fridensrichter soll vor allein aus die
Leute vom Hause befragen?- oh sie von keinem ent-
zogcnen Gegenstand Kmuwiß heben. Der Schrei-
bcr thut Meldung von diesen Erklärungen im Ver»
balprozesz.

y. 'Hierauf läßt sich der Friedensrichter die
Schlüssel zu alle» Schränken, Gehalten, Commode»,
Bureaus, Kasten und dergleichen überliefern; läßt
diejenigen Effekten, die verschlossen werden können,
in dieselben einschließen, und versiegelt sie.

1°. Die Versieglung geschieht auf folgende
Weise: ein Streifen Papier, oder, ein Stück Band
wird über die Oessnung der Thüre, des Decke!?
oder des Schlosses, durch Aufdrààg des Sie-
gcis des Friedensrichters, au beiden Enden so be-
festigt, daß die, Eröffnung derselben ohne Zrrbre-
chung des Siegels nicht möglich ist.

ca. Der Friedensrichter läßt jedes Zimmer ode«
Gehalt> Schrank, Kasten u. d. g. auf welche ei»

- Siegel gelegt wird, durch den. Schreiber auf dem
Verbal defenders bemerken.

in. Alle diejenigen beweglichen Vermögensstücke,
die nicht unter Siegel gebracht werden können,

l oder den Hausgenossen zum Gebrauch überlasse»
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werden müssen, laßt öer Friedensrichter il» Ver-
balprozeg genau verzeichnen.

iz. Die Schlüssel der versiegelten Zimmer,
Gehalte, Schränke u. s. w. laßt der Friedensrich-
ter mit Zetteln bezeichnen an ein Band reihen,
und nimmt sie in seine Verwahrung.

14. Der Friedensrichter laßt einen Verbalpro-
zeß von der Auflegung der Siege! anfnebmen.
Dieses Verbal wird von dem Friedensrichter und
seinem Schreiber unterzeichnet.

Dritter Abschnitt.
Vorschriften, welche der'Friedensrichter in einigen

besondern Fällen zu befolgen hat.
55- Wenn der Friedensrichter das Haus, wo er

die Siege! anlegen soll> beschlossen findet, so läßt
er dasselbe, in. Gegenwart von zwei Zeugen, er-
öffnen.

16. Nach beendiater Versieglung läßt er die

Hausthür wieder zuschliessen, versiegelt dieselbe,
zznd läßt über die Siegel selbst ein Stück Brett
nagein, damit sie nicht abgerissen oder beschädigt
werden können.

17. Wenn die Bewohner des Hauses, oder

jemand anders sich der Erfüllung der Verrichtungen
des Friedensrichters gewaltsamer oder thätlicher
Weise widersetzen würde; so soll er mit lauter
Stimme die Formel aussprechen: Gehorsam
dem Gesez. Wenn sie verharren würden, so

sollen sie auf der frischen That ergriffen, und, den
Gesetzen gemäß, in das Verhafthaus geführt wer-
den. Der Friedensrichter läßt über alles einen
-Verbalprozeß aufnehmen, und übergiebt ihn dem
Poiizeidcamteten.

rg. Wenn jemand Effekten als eigenthümlich
herausbegehrt, die sich in dem Hause, wo die Sie-
gel angelegt werden sollen, befinden; so soll sie

der Friedensrichter nicht ausliefern, als wenn die
Ansprüche mit Beweisen' unterstuzt sind, und die
Person, weiche Anspruch macht, als wohl bekannt
zahlbar ist. Im Fall über die Zählbarkeit des An-
sprechenden Zweifel obwaltete, so soll der We-
densrichter einen in der Gerichtsbarkeit wohnhaft
ten-Bürgen und Zahler von ihm fordern.

(Die Fortsetzung folgt.)

Mpuhlikamsche Briefe der Bürger Zeltner,
M'qienmqöstatthalter des Kant. Solothurn,
und Pftnnmger, Reqierungsst. des Kant.
Zürich, an den Commissar Napinat.

(Sie sind aus dem von Rapinat sebst heraus-
gegebnen Äes à ch. Iwpuicn on

îllolvelw. von dem wir Sm?esem des TaMattts
noch mehr sagen werden, genommen.

Der Regierungsstatthalter des Kant.
Solothurn, an den B. R - p im a t, fr a m
kischen Regierungskomissär.

iZ. August 1798.
Die Einwohner des Kant. Solothurn wünschen

der fränkischen Regierung ihre Ergebenheit darz«
thun, und zu beweisen, wie dankbar sie erkennen,
durch dieselbe ans der Sklaverei zur Menschen-
würde erhoben, und in den GinuF ihrer angebor-
neu Rechte wieder emgesezt zu seyn. Erlauben Sie,
daß ich in ihrem Namen, Siê.einlade, das Bm>-
desfest, welches Donnerstag den ?6-. d. wird ge-
feiert werden, durch Ihre Gegenwart zu stiMi.
Sie werden, indem Sie unsrer Bitte entsprechen,
uns einen neuen Beweis Ihrer Güte und Gewo-
genheit geben. Kom:neu Sie dann, B. Commissar;
bringen Sie Ihre Freunde mit; sie sind auch die

unsern. Mögen die Zufriedenheit und die allge-
meine Freude, weiche Ihre Gegenwart hervorbrin-
gen wird, Ihnen alles ersetzen, was dem Feste

mangelt, um des Commissars der'Regierung der

grossen Nation würdig zu seyn.
Gruß und Hochachtung!

Unterzeichnet: Z e l t n e r.

Der Regierungssiatthalter des Kantons
Zürich, an den B. Rapinat, frän-
tischen Rsgierungscommissär.

sm. Juli
So groß meine Betrübniß .über die Nachricht

Ihrer nahen Abreise aus der Schweiz fvach w

groß war meine Freude, als ich vernahm, oap

Sie wieder bei uns bleiben. _

Ja, ich sage es: Heil und Gluck Wt»-
theuren Vaterlande, sein würdiger und großmuw^
ger Befreier verlaßt es nicht Nein, Sie w-v
den uns nicht verlassen, bis Sie das Giuu 4>

.>

vttiens fest gegründet haben. Seyn Sie ubMt,.s,

B. Commissar, der aufrichtig dankbaren

innigen aller derer, die Gelegemmc,hatten die sìchu
heik Ihres Patriotismus nach Verdienst zu «chaU,
versichert; rechnen Sie die dmdankoarwitt e>. w

Weniger die ohne Zweifel nicht dav Gluck ha^c

Sie zn kennen, der helvetischen Nation nw)t an,

untere Nation wird früh oder spät SW, B. r.

missär, gewiß segnen!
Eben so sicher rechnen Sse darau,, da,

Nachwelt das Andenken des B. Rapinat, s. ^

Wohlthaten.die er der Schweiz erwiesen yar,

Unterzeichnet: K f e m It i u s e r.
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